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/. Einführung 

Die Industriegesellschafr hat sich zur Risikogesellschaft gewandelt. Dieser von Ul­

rich Beck geprägte Begriff bezeichnet eine Gesellschaft, deren Institutionen vor der 

Gefahr einer drohenden Vernichtung von Umwelt bzw. Mitwelt und Mensch durch 

die schleichende Umweltkatastrophe' versagen. Sie versagen nach der Ansicht 

Becks, welt die für die Industriegesellschaft entwickelten Rechts- und Hand lungska­

tegorien die Realität der Risikogesellschaft verfehlen. Diese" Verwechselung der 

Jahrhunderte« habe "d ie organisierte Unverantwortlichkeit« zur Folge, ein System, 

in dem "man etwas tun und weitertun kann, ohne es persönlich verantWOrten zu 

müssen«, ein System, in dem sieh die Ursachen in ei ner allgemeinen Wechselhaftig­

keit von Akteuren und Bedingungen, Reaktionen und Gegenreaktionen verlören. 

Alles Handeln auf dem Boden des geltenden Rechts habe demnach nur die Funktion, 

symbo lisch zu beruhigen . Das Reeht werde zu einer Sicherheitsfassade, die ange­

sichts der realen Gefahren ständig vom Zusammenbruch bedroht sei.' 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie unser Rechtssystcm auf die Risiken 

der Risikogesellschaft reagieren kann. Zu unserem Rechtssystem gehört auch das 

Recht der EG, das als vorrangiges supranationales Recht) das nationale Recht bereits 

jetzt schon maßgeblich beeinflufSt und vor allem zukünftig noch s tärker beeinflussen 

wird. Ob und wie die schrittweise Herausbildung eines ökologischen Rechts auch auf 

EG-Ebene erfolgen könnte und müßte, wird im folgenden zu unrersuchen sein. 

Die EG ist kein Staat (Bundesstaat) im herkömmlichen , völkerrechtlichen Sinne. 

Vielmehr ist die EG in einem ständigen Enrwicklungsprozeß der Vergemeinsehaf­

tung begriffen, der in Qualitätsveränderungen in Richtung auf eine Art Bundesstaat 

zum Ausdruck kommt.' Mit dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) von 

Maastricht hat die EG einen weiteren Schritt auf dem Weg zum europäischen Bun­

desstaat getan, indem die Europäische Union (EU) vom programmatischen Ziel des 

Integrationsprozesses nunmehr zur Wirklichkeit geworden ist (Art. Abis r EUV). 

" Dt.'r Aufsatz basiert 10 seinen Grundzugen auf einem Vorlrag, den der Vcrlass~r ;1uf der um'Wehrechtlichen 
F3chtagung >:oWcgc ZUIT'l okologischen Rechtsstaat« des Ins tituts fur Umweltrccht Bremen 3m 6.17. Fe­

bru.H '993 in Bremen gehalten har. 

, Vgl. z. B. Club of Rume-Berichl '991. Die glo bale Revolu,ion, Spiegel Spe","1 Nr. 21199'. S. '4 H.; Kom­
mission der EG. Der Zus,"Ild der Umwelt in der (G. KOM (92) <ndg. VOL. 111 V()m 3.4. '992. 

2 Risikogesellschaft. Aul dem Wcg in eine andere Moderne. '986. s. 35 H. (43); Gegengifte. Die organisien< 
Un\'eramwordichkeil, '988. S. 26. 29 H .• "2; sow,e in: Aus Pol"ik und Zeitgeschichle B 36/ 89. S.3 
(5 fl.). 
Vgl. d,e grundlegenden Fn llcheid ungcn des EuGH Rs. 6/64 COSia/ENEL. Sig. '964. S. '25' und des 
BVerfGE 37, S.27' (Solange 1) und E n. S. 339 (Solange 1I ) sowie zulem allerdings das nM30",icht­
Uneil. des BVerfG, EuGRZ '993. S. 4'9 (438). kritisch da.lU Tomu«hat. EuGRZ '993. S. 4~9 (494). 

4 Hierzu (ps<n. EG-Rechl. Tubingcn '972. S.6611, ,87ff.; Ress.Jus '992.S.985f.; vgl. zurEG nachdem 
Unions\'crtrag von Maast rich t auch Pernicc. UV 1993. S. 449. 
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Die EU ist das Dach für die EG lind die ergänzenden Politiken und Fonnen der 
Zusammenarbeit'. Durch Art.8 I des zum Vertrag über die Europäische Gemein­
schaft (EGV) gewandelten EWGV wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt, die 
einen wesentlichen Schritt zur Verdichtung des Integrationsprozesses in Richtung 
auf eine staatsähnliche Struktur der EU bedeutet, gerade wenn man die Bedeutung, 

die dem Staatsvolk für die Konstituierung eines Staates im Völkerrecht zukommt, 
bedenkt.6 Zieht man ferner die Bestimmungen des EUV über die Wirtschafts- und 
Währungsunion und die Gemeinsame Außen- und Sicherheits politik in Betracht, so 
läßt sich von .. einem point of no return" im Integrationsprozeß sprechen, der bei 
konsequenter Fortentwicklung in absehbarer Zeit in einen Europäischen Bundes­
staat münden wird.' 

Il. Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der gegenwärtigen 
EG-Umweltpolitik 

[. Rechtliche Grundlagen der gegenwärtigen EG-Umweltpolitik 

1m Laufe der siebziger Jahre entwickelte die EG .. flickenteppichartig" erste Ansätze 
einer Umweltpolitik, deren Rechtsgrundlage im wesentlichen auf den Art. 100 und 
235 EWGV basierte.' 

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) vom Februar 1986 und deren Titel 
.. Umwelt« (Art. 130r-t EWGV) wurde die gemeinschaftliche Umweltpolitik nicht 
nur ausdrücklich und selbständig im Vertrag selbst geregelt, sondern sie wurde auch 
erheblich aufgewertet. Rechtspolitisch kommt dies in der vom Europäischen Rat auf 
seinem Treffen in Dublin Uuni 1990) formulierten Erklärung zur Umweltpolitik der 
EG - "Environmental Imperative« genannt - zum Ausdruck. In zwar juristisch 

unverbindlicher Weise wird hierin mit deutlichen Worten zu Fortschritten bei der 
Lösung der drängendsten Umweltprobleme aufgefordert und mit der Bemerkung 
geschlossen: "Der Mensch ist der Treuhänder der Natur, und er ist verpflichtet, 
dieses Erbe zum Nutzen dieser wie auch künftiger Generationen auf vernünftige 
\Veisc zu verwalten.«9 
Angesichts krasser Umsetzungs- und Vollzugsdefizite auf allen Ebcnen,e versucht 
die EG im Rahmen ihres Fünften Umweltaktionsprogramms mit dem Titc! "Für eine 
dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung«" die Ziele der Dubliner Erklärung in 
die Praxis umzusetzen. Das neue Umweltaktionsprogramm soll VOn '993 an bis zum 
Ende des Jahrtausends im Umweltbereich den Rahmen für die Tätigkeit der EG 
abstecken und darüber hinaus alle Verantwortlichen in der Gemeinschaft einbinden. 
Es geht insofern über einen AufgabenkataJog für die Institutionen der EG hinaus, als 
es einen Schwerpunkt auf das Prinzip der gemeinsamen Verantwortung in Umwelt-

5 Ausführlich Ress, Jus '992, S. 985 (986 fL). 
6 Res" (Fn. 5), S.987. 
7 Eben so Rcss, (Fn. 5), S.99l, der von lO bis JoJahren ausgeht. 
8 Hierzu ausfuhrlieh Rcss" in: Kimm inich / von L('rsneriStorm, Handbuch des Umwdtn:ch(s, 19S6, Spalte 

448 fL 
9 Abgedruckt in EA '990, S. D 396 (407 fL). 

10 VgL hierz.u Kommission der EG , .. Der Zusc:lnd der Umwch in der EG+<, Dok. KOM (92) 2} endg. vom 
}·1· 1992 TeillIl; Roscheisen, In: Callies!ifWegcner, EUrop3Lschcs Umwcllrcch[ als Chance, 1992, S. 69 L; 
Lindemann/Delfs, ZUR 199}, S.256ff.; Rcss, Vortrage im Europa-Institut der Univcrsitat des S::l<lrlao­
dcs,Nr.29 1,S.12f. 

11 Dok. KOM (92) 2,\ endg. vom }.4.1992, Teil 11; dazu Wagenbaur, EuZW 1993, S.241. 
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fragen legt: Alle Akteure, von der EG angefangen, über die Regierungen der 
Mitgliedstaaten, die Bundesländer und Regionen, die Gemeinden, Industrie und 
Handel, die privaten Organisationen und Verbände bis hin zu den Bürgern, soUen in 
verantwortlicher Weise in umweltpolitische Maßnahmen einbezogen und eingebun­

den werden. 
Verschiedene Bereiche werden in dem Aktionsprogramm mit besonderer Aufmerk­
samkeit behandelt , weil sie einen besonders starken Einfluß auf den Versuch der 
Verwirklichung einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung haben . Der 
Bereich »Industrie« ist etwa von der Überwindung der Vorstellung gep rägt, daß 
zwischen Umweltschutz und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie ein unüberwindli­
cher Interessengegensatz bestehe. Zukünftig sollen neben strengen Produkt- und 
Produktionsnormen auch indirekte Anreize - das Programm enthält ein eigenes 
Kapitel über »Neue Instrumente« - zu einer umweltgerechten Entwicklung der In ­
dustrie beitragen. Dem Bereich »Energie« wird eine SchlüsselroUe für die Umwelt­

politik zugewiesen: Es sollen nicht nur eine rationelle Nutzung der Energie und über 
Technologieprogramme der Einsatz regenerativer Energien gefördert werden, son­
dern zusä tzlich die tatsächlichen Kosten für den Energieverbrauch an den Endver­

braucher über eine COz-Energiesteuer weitergegeben werden. Als weitere Bereiche 
werden im Aktionsprogramm die Verkehrs-, Agrar-, Luftreinhalte- und Abfallpoli­
tik sowie der Tourismus genannt. Ein weiteres Kapitel ist den Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Hinbllck auf weltweite Umweltprobleme gewidmet." 

Allerdings entfaltet das Umweltaktionsprogramm - wie schon seine Bezeichnung 
nahelegt - keinerlei Bindungswirkung für den GemeinschaftSgesetzgeber. Es bildet 
weniger einen strikt einzuhaltenden Arbeitsplan als eine Leitlinie für dessen Tätig­
keit. ') EntScheidend für die europäische Umweltpolitik wird damit die Verbindlich­
keit des gemeinschaftlichen Normengefüges. 
Als Ziele der gemeinschaftlichen Umweltpolitik beschrieb Art. '30r I. EWGV in 
Anlehnung an die erSten Aktionsprogramme der EG die Erhaltung und den Schutz 
der Um\velt sowie die Verbesserung ihrer Qualität, den Schutz der menschlichen 

Gesundheit und die Gewährleistung einer rationellen Verwendung der natürlichen 
Ressourcen. 1m Hinblick auf die Rio-Konferenz (UNCED), das Montre.ler Proto­

koll zum Schutze der Ozonschicht und allgemein die Notwendigkeit eines globalen 
UmweltSchutzes und internationalen Umwelcrechts erscheint es konsequent, wenn 

der neue Art. 130r I EGV die EG ergänzend auf das Ziel der "Förderung von Maß­
n ahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler und globaler Umwelt­
probleme« verpflichtet. Dies bedeutet aber noch lange kei ne eigene Kompetenz der 

EG . Vielmehr scheinen die Mitgliedstaaten, wie schon im Vorfeld der Rio-Konfe­
renz, auch in den Folgekonfcrenun eifersüchtig ihre außenpolitische Kompetenz zu 

verteidigen. Dies ist angesichtS der juristischen Gemengelage auch kein weiter 
schwieriges Unterfangen für die Mitgliedstaaten. '4 

Ebenfalls in Anlehnung an frühere Aktio nsprogramme sc hreibt Art. I Jor II S. z 
EGV (vormals Art. I Jor 11 S. , EWGV) einige umweltpolitische Handlungsgrund­
sätze wie das Vorbeugungsprinzip, das Prinzip vorrangiger Korrektut von Umwelc­

beeinträchtigungen an der Quelle (Ursprungsprinzip) und das Verursacherprinzip 
fest. Infolge ihrer Aufnahme in den Vertragstext sind alle drei Prinzipien zwar als 

bindende Rechtsprinzipien anzusehen, jedoch haben sie einen so offenen Inhalt, daß 
ein Rechtsverstoß kaum nachweisbar sein dürfte . 

12 Vgl.:wrn gan:Lcn Wigl'nbaur, (Fn. [[). 
Ij Vgl. Kr3rnt'r. In: Callicss/Wegencr, Europal!,ch~s Umwcltr~chl als Chance, 1991, S.33 (35); kritisch 

hicrzu ders.; ZUR Nr. 4 [994. 
14 Ausfuhrlich hi~rLu Pcrmcc EuR [991, S. zn. 
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Grundlegend für die Verwirklichung der umweltpolitischen Ziele der EG ist die 
sogenannte »Querschnittsklauscl« des Art. IJor II Satz 2 EWGV, wonach die »Er­
fordernisse des Umweltschutzes ... Bestandteil der anderen Politiken der Gemein­
schaft« sind. Durch sie wird die EG in vollem Umfang zu einer Umweltgemei n­
schaft. Die Querschnimklausel erhebt die Umweltverträglichkeit :/.ll einem 
allgemeinen Rechtsgebot, so dal~ sogar die Auffassung vertreten wird, der Umwelt­
schutz habe im KonfliktfaJl grundsät7.. lich Vorrang vOr anderen Gemeinschaftszie­
len. '! 

Art. I Jor Abs. 2 S. 2 EWGV will zumindest verhindern, daß die Ausgestaltung eines 
Politikbereiches insgesamt im Widerspruch zu den Erfordernissen des Umwelt­
schutzes steht. Die Norm verbietet damit die Verursachung erheblicher, spürbarer 
Umweltbeeinträchtigungen durch die weitgehend einseitige Ausgestaltung eines Po­

litikbereichs. " 
Nach der Verschärfung der Querschninsklausel durch den EUV heißt es in dem 
neuen Art. IJor II S. J EGV jetzt, daß die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der 
Festlegung und Durchführung anderer GemeinschafLspolitiken einbezogen werden 
müssen. Die Neuformulierung, insbesondere mit dem Wort »müssen«, könnte eine 
justiziable Reehrspflieht zur Integration von Umweltbelangen in die anderen Politi­
ken der EG begründen. '7 

Art. 130r TI S. 3 EGV macht überdies deutlich, daß umweltschützende Regelungen 
auch in anderen Politikbereichen gemäß den don vorgesehenen Verfahren in Be­
tracht kommen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Abgrenzung zwi­
schen Maßnahmen der allgemeinen Umweltpolitik nach Art. '30S EWGV und 
binnenmarktbezogenen Maßnahmen umstritten." Starken Einfluß auf das Umwelt­
recht hat, wie schon bisher, die Rechtsangleichung, die für den Binnenmarkt in 
Art. [ooa EGV geregelt ist. In An. looa III EGV findet sich die Formulierung, nach 
der die EG-Kommission bei ihren Vorschlägen ll. a. im Umweltschutz auf ein "hohes 
Schutzniveau« verpflichtet ist. Es geht also um einen Binnenmarkt mit hohem Um­
weltschutzniveau. " In der Literatur wird ganz überwiegend darauf abgestellt, ob der 
Binnenmarkt oder der Umweltschutzaspekt der angestrebten Maßnahme überwiegt, 
mit der Folge, daß Art. rcoa oder aber An. (3 0S EWGV zum Tragen kommt.'" 
Demgegenüber sieht der Europäische Gerichtshof (EuGH) in seiner umstrittenen 
Titandioxid-Entscheidung" von Art. ,coa EWGV auch solche Richtlinien erfaßt, 
bei denen sich Aspekte des Binnenmarktes und des Umweltschutzes mischen. Auf 
der Grundlage eines weiten ßinnenmarktbegriffs wird Art. IODa EWGV in diesem 
Uneil mehr oder minder für allgemein anwendbar erklärt. Andernfalls würden die 
Rechte des Europäischen Parlaments (EP) im Verfahren der Zusammenarbeit ihres 
Wesens kerns beraubt. 
Folgt man der Ansicht des EuGH, desse n Argumentation auch nach dem Vertrag 
von Maastricht mit Blick auf das in Art. 100a EGV neu eingeführte, die Rechte des 
EP verstärkende Mitenrscheidungsverfahren gültig bleibt", so verbleiben für den 

[5 StL, so Scheuing, EuR 1989,5.151 ( 177). 
[6 Scheuing, in: ß ('hrcnslKoch, Umwl.'!t l-Ch Ul.7. In der EG, [99[, 5.57; ,tusfuhrlich Jahns-BohmfBrcit:r, 

EuZW '992 , S. 51 ff.; Calliess, 'UR 1992,5.219 (22) f. ). 
f7 Dnu Calliess, IUR 1992, S.219 (223 L) i in dles~'r lbdnung wohl auch Zu]ecg, NJW 199). S.)! (33). 
18 Vgl. dnu au sfuhrlich Schröer, Die Kompercn7.verteilung zwischen der EWG und ihren Mitgliedstaaten 

auf dem Gebier des Umwclcschut2.cs. Bcrlin 1992, S. 105 ff.; Jarass, EuZW [991, S. 530 jeweils mit um­
fassenden weiteren N;achweisen zum Diskusslonsst:tnd. 

19 Scheuing, EuR 1989, S. 179 ; Pernic.:,~ :'\JVwZ t 990. S. 1°3 m. w, N. 
20 Vgl. Schroer. (Pn. 18); Jnrass (Pn, 'S), S. 53' m. w. N . 
11 Abgedruckt in EuR [99 1, S, 175 mit kri tischer Besprechung 'Ion EH·ding. S. '79; vgJ. 7~U dieser Ausein­

,ndcrsclzung Zul"g, NJW '99), S.)I (Jll.). 
2.2 VgJ. EpineyIFurrer, EuR [99 2, S, )69 (J94). 
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Anwendungsbereich des Art. I JOS EGV nur Richtlinien mit reinem oder doch ganz 
überwiegendem Umweltschutzcharakter. 'J Deswegen, aber auch im Interesse der 

Rechtssicherheit, erscheint es überzeugender, wenn man im Anschluß an die über­
wiegende Meinung im Schrifttum darauf abstellt, in welchem Politikbereich die 
jeweilige Regelung ihren Schwerpunkt findet: Art. 100a EGV ist als Rechtsgrundlage 
einer Maßnahme dann heranzuziehen, wenn der Schwerpunkt der Regelung binnen­
marktbezogen ist, insbesondere also dann, wenn zur Vermeidung von Wettbewerbs­
verzerrungen produktbezogene Normen harmonisiert werden. Demgegenüber sind 
produktionsbewgene Normen, deren umwcltpolitische Ziele eine geringere Sach­
nähe zum Komplex des Abbaus vOn Handelshemmnissen aufweisen, auf die Rechts­
grundlage des Art. 'Jos EGV zu stützen. 
Ein über den ausdrücklichen gemeinschafrsrechtlichen Normenbestand hinausge­

hendes Grundprinzip des Gemeinschaftsrechts verkörpert der "Grundsatz des best­
möglichen Umweltschutzes«. In Zusammenschau verschiedener Vertragsbestim­
mungen entwickelte die Literatur im Anschluß an Zuleeg'4 diesen Grundsatz als 
Handlungsanweisung für den Gemeinschaftsgesetzgeber sowie als Interpretationsre­
gel des Gemeinschaftsrechts. In Verbindung mit dem umweltrechtlichen Subsidiart­
tätsprtnzip des Art. qor IV EWGV und Art.IOoa IV EWGV wurde dieser 
Grundsatz auch als Kompetenzregel zugunsten der Mitgliedstaaten im Sinne einer 
"Schutzverstärkungsklausel« interprettert. In der neueren Literatur ist der Grund­
satz des bestmöglichen Umweltschutzes vertiefend aufgenommen und fundiert aus 
dem gemeinschaftsrechdiehen Normenbestand hergeleitet bzw. bestätigt worden." 

Obwohl er tm Schrifttum zunehmend positive Würdigung erfährt'6, ist er in der 
Praxis noch nicht anerkannt und bleibt auch in der Literatur umstritten." 

Der EUV brachte im Bereich der Umweltpolitik eintge gesondert zu erwähnende 
Ergänzungen und Neuerungen." 

Entsprechend der erwähnten Erklärung des Europäischcn Rates von Dublin hat die 
EG in dem neuen Art. 2 EGV" ... ein beständiges nichtinflationäres und umweltver­
trägliches Wachstum ... « in ihren Aufgabenkatalog übernommen. Dieser Begriff 
muß aus systematischen Gründen im Sinne des Konzepts des "sustainable develop­
men[« interpretiert werden.2-9 An einer näheren Definition des Ilconcept of susrain­

ibiliry« fehlt es allerdings, so daß sich konkrete Folgerungen nicht schon aus dem 
Vertragstext ableiten lassen, sondern erst durch eine (systematische) Konkretisierung 

zu gewinnen sind. Dementsprechend nimmt das 5. Umweltaktionsprogramm der 
EG mit demTitel "Für eine dauerhafte und umwcltgerechte Entwicklung« (der eng­
lische Titel lautet "Towards Sustainable Deveiopment«)Jo als konzeptionelle Paral­
lele zu den Dokumenten des UNCED-"Erdgipfcls« von Rio de Janeiro vom Juni 
1990 den dort verankerten Kernbegriff der "sustainibillty«l' auf und versucht ihn in 

23 Ebenso Jaras5 (Fn. 18). 
24 Vgl. Zuleeg, NVwZ 198i. $, ::80 (28.3 L); ahnlieh St;;hcuing, EuR 1989, S. [52 (167. 178 f.); Kramer, 

EuGRZ 1988, S.1.85 (l8S); Pemll.::e. NVwZ L990, S . .!Ol (:w6 L); Hailbronner. in: Callics.s./ Wegenn, 
r.urop'li~ches Umweltrecht als Chance, 1992., S. 2.6ff. 

25 V!;l. etwa. K;lhl, Umweltpnnzip und Gemcinsthafrsrecht, J99}, S. IcH. und 55 H.; siehe auch Wiega.nd, 
DVIlI (99), S. 53) ff.; Epmey/Fumr, EuR '992, S. 37' ()8B). 

2.6 Vgl. nur Seheumg, FuR 1989, S. 151 (.:67ff.); Pcrnice, NVwZ 1990, S. 201 (w6ff.); Kramer, in: Renge­
Img, Eur<.:päischcs Lmwehrecht und europaische Umwcltpohtik, 19&8, S. [}7ff. (I S 5 f.); Hailbronner, 
EuGRZ 191:19, S. 101 (I [7t.); dcrs., in Calliess/W('~cllcr (FN. 10), S. 15 (26 H.); Kahl, Umwehprinzip, 
S. Je H. und 6,., ff. jl:weds m. w. N. 

27 Vgl. Epineyli'urrcr, EuR :992, S. }69 (400 H.) In. W. N. 
28 Vgl. hierw au~fuhrli(;h Epiney/Fum:r. EuR 1992, S. 369 H.; Ress, Vortrage (FN. 10), S. 3 H. 
2.9 V~l. Verhoeve/Bennett/Willcinson, Maastrichl and [he E.nvirQnmcnt, InsttlUte for European Environ­

mental Poliey, London 199.2., S.14f. 
30 Vgl. Dok. KOJ\.·l (9.2.) 2.l ~·n,L_:. vom 3· 4· 1992, dazu Wagcnbaur, EuZW '99h S. 241. 
}I Hit'rw ausführlich Ruih·:·t. ZUR 1993, S . .2.o!) (2.09). 
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der gemeinschaftlichen Umweltpolitik umzusetzen.!' Art. 3 lit. k EGV nimmt nun­
mehr auch die Umweltpolitik ausdrücklich in den Zielekatalog der EG auf. Damit 
hat die EG über den Art. 130r EWGV hinaus eine »Staatszielbestimmung« Umwelt­
schutz erhalten, die ausdrücklich als gleichrangig neben die anderen Ziele der EG 
tritt und insofern als weitere Aufwertung der Umwcltpolitik im Geiste des erwähn­
ten Dubliner »Environmental Imperative« zu verstehen ist.ll 

Interessant sind auch die Neuerungen im Entscheidungsverfahren, die die Stellung 
des EP aufwerten. 
Abgesehen von den Ausnahmen in Absatz 2 wird in dem neuen Art. 130S EGV die 
Mehrheitsentscheidung im Rat und das Verfahren der Zusammenarbeit (Art. '49 11 
EWGV = neu Art. ,89c EGV) im Hinblick auf das EP eingeführt. Hierdurch mag 
zum einen das Veto der den Umweltschutz bremsenden Staaten überwunden wer­
den, Zum anderen wird der Einfluß des EP, das einem fortschrittlichen Umwelt­
schutz vergleichsweise aufgeschlossen gegenübersteht, größer.\<. Eine bedeu[Cnde 
Änderung stellt insofern auch Art. '30S III EGV dar, der für die erwähnten Aktions­
programme das neue Verfahren des Art. ,89b EGV" einführt, welches dem EP 
erstmals eine Art Mitentscheidungsrecht neben dem Rat einräumt. 
Eines der ganz zentralen Probleme im Bereich der Umweltpolitik ist die zögerliche 
Umsetzung und mangelhafte Durchführung der mühsam zustande gekommenen 
EG-Gesetzgebung. So werden (auch in der Bundesrepublik) viele EG-Richdinien 
verspätet bzw. unzureichend umgesetzt.'6 Überdies werden viele EG-Normen in 
der täglichen Praxis einfach umgangen oder nicht vollzogen." Selbst nach Urteilen 
des EuGH wurden EG-Normen weiterhin mißachtet, da Konsequenzen in der Ver­
gangenheit allenfalls auf der politischen Ebene zu gewahren waren. Insofern bringt 
der neue Art. '71 Il EGVeine interessante Neuerung, als in einem eigenen Sank­
tionsverfahren im Falle der Nichtbefolgung eines Urteils der EuGH auf Antrag der 
Kommission die Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgelds verhängen kann. 
Insofern stellt sich allerding, die frage, " .. ie die so verhängten Zwangsgelder belge­
trieben werden sollen, da es diesbezüglich an einem entsprechenden Verfahren fehlt. 
Die eigendlch bessere Alternative, dem EuGH die Kompetenz zu geben , das Ein­
frieren von Zahlungen der EG, etwa aus dem Agrarfonds oder den Strukturfonds, als 
Sanktion an:wordnen, hätte indes den Nachteil, daß eine solche Sanktion in der 
Regel keinerlei Verbindung zu der im Umweltbereich I,egenden Vertragsverletzung 
haben würde. Rechtlich ließe sich eine Sanktion dieser Art auf die erwähnte Quer­
schninsklausel des Art. '30r 1I S. 3 EGV stützen.)"' 
Angesichts dieser" Vertragslücke« hat der EuGH im Wege seiner »effet-utlle«-Ausle­
gung Sanktionsmöglichkeiten entwickelt: Nur vor diesem Hintergrund kann etwa d,c 
Rechtsprechung des EuGH Zur unmittelbaren Anwendbarkeit/Wirkung von nicht 
fristgemäß oder unzureichend durch die Mitgliedstaaten umgesetzten Richtlinien, d,e 
Rechte einzelner begründen und hinrelchend bestimmt sind, verstanden werden.}' 

j2 Hierauf wein auch RuHen (Fn. ll.), S. ll) hi.n . 
H A.hnlich Epiney/furrer (Fn. 21), S. 373 . 
34 Hier'lu Bieber, NJW 1989. S. 1395. 
J5 Hier/.ll Nentwich . EuZ\'(1 1991, S. 135 (z.p). 
}6 Brinkhorst in : Die Zeit r. 19 110m 5. Mai 1989; vgl. spczidl1.ur EG-Trinkw:lsscr-Richt!.nic Wegener, 

[UR 1991, s. '4. 
)7 Vgl. Dcr Spiegel, Nr. 1611990, S. 186 (190). 
}8 Vgl. zum ganzen das P:lpier des Londoner institute for Europc:'U1 J::nvironmental Po!tey, Greening [he 

Treaty. von Wilkinson, London 1990. S. 19 L Der hier außerdem als Altern ;:lt]yc vorgeschlagene Weg ubc.·( 
dll' Art. 82 und 164 EAGV zU eincr Zw::mgsvollst(('c: kung gegen einen Mitghedsta!lt :w kommen, er­
scheint n .. du1.il.."h Jedoch nicht gangbar. 

39 Vgl. EuGH. SI~. '974 , S. 1))7f.; Sig. 1982, S. 53 H.; zustimmend ßV.rfGE lS, S. 22) ir. (2)4 ff.); dazu 
ßleber, [uR 1979. S. 2.92.; Everling, FS Carstens Bd. r, [984. S, 95 . 
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Dies gilt um so mehr für die neuere Rechtsprechung des EuGH, die in dcr Rcchtssache 
»Francovich«'o eine Art »gcmeinschafcsrechtliche StaatShafrung« eingeführt hat, 
nach der ein Mitgliedstaat für die Vermögensschäden haftet, d.ie dem einzelnen daraus 
erwachscn, daß cine Richtlinie nicht ordnungsgemäß in nationales Recht umgesetzt 

wurde. Diese Rechtsprechung wird sich in ihren Grundsätzen auch auf entsprechende 
Klagen wegen Nichtumsetzung von EG-Umwelrrichtiinien übertragen las.,""" 

Eine Hilfe bei der Vermcidung des skizziertcn Vollzugsdefizits mag der neue 
Art. 130S V EGV sein, der bei »unverhälmismäßig hohen Kosten für die Behörden 

eines Mitgliedstaats« aufgrund einer umwcltschützcnden Maßnahme eine finanzielle 
Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds des Art. 130d EGV (Umwelt, Verkehrsin­
frastruktur) vorsieht. Dem lag folgender Gedanke zugrunde: Umwelrschutz verur­
sacht Kosten und hemmt unter Umständen die wirtschaftliche Entwicklung 

strukturschwacher Regionen und Mitgliedstaatcn. Schon aus diesem Grunde wird 
im Ministerrat so manche umwelrpolitische Maßnahme "aus- oder abgebremst« 
bzw. später bei ihrer Umsetzung odcr Durchführung in den Mitgliedstaaten leerlau­

fen gelassen. Gerade im Hinblick auf mögliche Mehrheitsentscheidungen im Mini­
sterrat forderte u. a. Spanien, daß kostenträchtige EG-Umweltauflagen durch 

Finanzmirrcl dcr EG aufgefangen werden" 
Um Befürchtungen einiger Mitgliedstaaten im Hinblick auf ein Absenken ihrer 
Schutzstandards entgegenzukommen, sicht der geänderte Art. 130r II S. 4 EGV bei 

Harmonisierungsmaßnahmen im Umweltschutz die Einfügung einer " ... Schutz­
klausel vor, mit der die Mitgliedsraaten ermächtigt werden, aus ... umwelrpoliti­

sehen Gründen vorläufige Maßnahmen zu treffen ... ". Damit ist im Vertrag eine 
Möglich.keit eingefügt worden, d ie es erlaubt, im Sekundärrccht unter bestimmten 
Voraussetzungen Schutzklauseln festzuschreiben, durch die die Mitgliedstaaten er­
mächtigt werden, primärrechtliche Grundsätze zu derogicrcn. Insofern steht dem 

Gemeinschafcsgesctzgeber nunmehr ein Mittel zur Verfügung, den Bedürfnissen zur 
Lösung region.ler Umwcltproblemc entgegenzukommen." Im Untcrschied zu den 
erwähnten inhaltlich unveränderten Schutzverstärkungsklauseln des Art. 100. IV 

und '30t EGV, die fortschrittlicheren Staatcn einen weitergehcndcn Umweltschutz 
ermöglichen wollen, dient die Schutzklausel der Abwendung oder Behebung um­

weltpolitischer Ausnahmesituationcn. Art. 130r Il S.4 EGV ähnelt insoweit den 
Art. 112 ff. des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWRV), wo 

die Anwendung einer Notstandsklausel bei "ökologischen Schwierigkciren« aus­
drücklich anerkannt wird.'" 
Eine wichtige Neuerung stellt schließlich Art. I 30r 1I S. I EGV dar, in dem einerseits 

analog zu Art. 100a IU EWGV das Gebot der Verfolgung ei nes hohen Umwelt­
schutzniveaus festgeschrieben wird, andererseits ein Gebot der Berücksichtigung der 

unterschiedlic.hen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft ver­
ankert ist. Letzteres trägt der Erkenntnis Rechnung, daß Umweltpolitik sieh an den 

national, regional und lokal stark differierenden Umweltbedingungen und -proble­
men orientieren muß, entspricht also dem Gebot der Differenzierung." Jenes ist in 
Einklang mit dem Gebot eines hohen Schutzniveaus zu bringen. 

40 Vgl. EuCH '99' 1. 5· 5357· 
4' So Zulceg, NJW '99), S.), ()8) . 
. 12 VerhocvdB~nnel[/Wilk.inson (Fn.19), S. r8. 
4) Vgl. 3u,fuhrhch Eplncyl Furrcr (Fn. 2'). S. J88 fL 
44 So Epinc)'lFurr(,l", a.:I.. 0., S. 393. 402 . 

45 Dazu WeinStock, in: Grabit.z, Abge.nufre Intesration. 19841 S. }Ol H.; NcumJ.nn/PaslOwskl, in : J3-
rassINeumann, Umweltschutz. und EG, 1992, S. 71 H,; ahnlieh Epmey/ Furrer (Fn.12.), S. }8}. 
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2. Rahmenbedingungen nationaler Umweltpolitik mit Blick auf den 
Binnenmarkt 

Zentral e Bedeutung kommt der Frage 7. U, w ie sich nationale Maßnahmen im Bereich 

des Umwelt schutzes zum Binnenmarkt verhalten. Insofern ist l.U unterscheiden, ob 

die EG bereits durch Harmonisierungsmaßnahmen regelnd tätig geworden ist oder 

nicht. 
1m letzteren Falle sind die Anforderungen den Art. }off. EGV über den freien Wa­

renverkehr zu entnehmen, im ersteren Fall sind die Art. IOoa IV oder 'Jot EGV zu 

prüfen. 

Die materiellen Regelungen in Art. JO und J4 EWGV untersagen mengenmäßige 
Ein- und Ausfuhrbeschränkungen sowie Maßnahmen gleichet Witkung. Ausnah­

men sind nach Art.}6 EWGV zum Schutz der Gesundheit und des Lebens vOn 

Menschen, Tieren oder Pflanzen, zum Erhalt nationalen Kulturguts und aus Grün­

den der öffentlichen Ordnung und Sicherheit z:ulässig. 
Da ausdrückliche mengenmäßige Beschränkungen der Ein- und Ausfuhr in der Pra­
xis kaum noch vorkommen, hat sich die Rechtsprechung des EuGH früh auf 

Maßnahmen gleicher Wirkung konzentriert. Nach seiner grundlegenden Dasson­

ville-Entseheidung ist eine Maßnahme gleicher Wirkung . jede Handelsregelung der 

Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschafrl ichcn Handel unmittelbar 
oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern«'· Unter diese sehr weite 

Definition", die der Gerichtshof vor allem zur Stärkung des Gemeinsamen Marktes 
entwickelt hatte, fallen strengere nationale Umwelrvorsehriften grundsätzlich selbst 

dann, wenn sie auf inländische wie ausländische Erzeugnisse unterschiedslos an­

wendbar sind und daher keine direkte Diskriminierung aus län disch er Produkte 

darstellen." Seine ursprüngliche Ausdehnung der Verbote der Art. JO und 34 auf 
unterschiedslos anwendbare, also nicht diskriminierende Maßnahmen hat der 

EuGH in seinem "Cassis de Dijon«-Urteil" eingeschränkt, indem er erklärre, sog. 

»zwingende Erfordernisse« könnten solche Maßnahmen bereits auf der Tatbestands­
ebene rechtfertigen. In seiner grundlegenden »Dänischen Pfandflaschenentschei­

dung«'o hat der Gerichtshof diese These wieder aufgegriffen und den Umweltschutz 
unter Hinweis auf die Stellung des Umweltschutzes in den Art. J JorH. EWGV in 
den Katalog der zwingenden Erfordernisse aufgenommcn.l' Im Hinblick auf die 

Frage der Rechtfertigung von Handelsbeeinträc htigungen nach Art.}o EGV ist zu 
prüfen, ob die mitgliedstaarliche Regelung nach den Maßstäben der "Cassis-Recht­

sp rechung « und der »dänischen Pfandflaschenentscheidung«5' unterschiedslos auf 

ausländische und inländische Produkte anwendbar ist, also keine (verschlei erte) Dis-

46 EuGH, Sig. ' 974, S. S}7, SI" 
47 Siehe dnu abl'r .1Ueh neul.'flhngs das Urteil im r:t ll Keck, EuZW 199}, S. 770; dazu Re ::s, EuZW 1993. 

5·74\. 
48 So gehen beispiclswl'lse die Ausnahmen fur KatJlysatOrw3gcn . die verschiedene Smog-V<:rordllungen 

deutscher LandeT vorsC'hl'I1, selbSlverslandlu:: h in gleicher W"isc fur deutsche wIe fur fr:lm',c>si!H:ht' K,\l:\­
Iysatorwagell. Dennoch st~lItcn diese Rt>gelungell nac h Ans icht der Kommi SSIOn (·in Un? ul:!.ssiges 
Handelshemmnis dar. da der K:u:llys:ltor In :mdercn SC;l.ltl' n d,,:r Gcnll'inschaft noch nicht im seihen 
Umfange eingduhn SCI wie In der ßundesTC'pubhk, so daß luSl:lOd l ~chclI HersteIlem insoweit Wettbe­
werbsnachtCo'ilt entstehen konnten ; vgJ. Degrundelc Ste llungn:l h l'ne der KommiSSIon vom J 6. J 2. 1988, K 
(88) 22.74 ; dazu Hailbronner, EuGRZ 1989, S. l O I. 

49 EuG H, Sig. '979, S. 649, 66,. 
\0 EuG H , Umll v. 10.9. ,,88, NVwZ 1?8?, S. S~9 r. 
S I Zu Ju:scr Emwlcklunt; R('ngding/He,nz,juS 1990. S. 61) rf.; neuerdlflgs Kr4.nlcr, CMLR 1993> S. 111 ff.; 

Lueder, ZUR 199}O S. 165 rr. 
51 EuGH Sig. '979, 5. 6.9 und Sig. 1988,5'4607. 
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kriminierung darstellt, ob sie tatsächlich dem Umweltschutz dient und verhältnismä­
ßig ist,5l 

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist nach der Rechtsprechung des 

EuGH eine Güter- und Interessenabwägung zwischen Umweltschutz und freiem 

Warenverkehr vorzunehmen)" Diesbezüglich wird mit guten Gründen in der neue­

ren Literatur Kritik geübt: Die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die der EuGH in der 
.. dänischen Pfandflaschenentscheidung« für umweltrelevante nationale Maßnahmen 

durchführe, nehme den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, im Rahmen ihrer verbliebe­

nen Restkompetenz bei handelsrelevanten Regelungen in bezug auf den Umwelt­

schutz selbst über das von ihnen angestrebte Schutzniveau zu entscheiden. Denn die 

Mitgliedstaaten hätten sich auf ein »vernünftiges«, mithin verhältnismäßiges Schutz­

niveau zu beschränken, das den innergemeinschaftlichen Handel am wenigsten 

einschränke. M.ithin sei es ihnen verwehrt, einen ihren Ausgangsbedingungen ent­

sprechenden optimalen Umweltschutz zu verwirklichen. lI 

Dennoch ist nicht zuletzt dem oft mißverstandenen "Wallonien-UrteiL vom 9.Juli 

1992 des EuGH5 6 eine Tendenz zu entnehmen, dem Umweltschutz im Verhältnis 
zum freien Warenverkehr eine stärkere Stellung einzuräumen. So stellt der Gerichts­

hof im Rahmen der Prüfung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit für die Frage, 

ob das belgisehe Importverbot von Haushaltsabfällen zum Schutz der Umwelt ge­

rechtfertigt ist, auf das "Ursprungsprinzip" des Art. 130r Il S. r EWGVab. Damit 

macht der EuGH deutlich, daß Art. r 30r EWGV Leitlinien für die umweltvenrägli­

ehe Ausübung der Marktfreiheiten aufstellt, die auch bei der Beurteilung der 

Zu lässigkeit mitgliedstaatlicher Schutzmaßnahmen herangezogen werden müssen." 

Wenn in Art. 130r I EGV von einer Verbesserung der Umweltqualität gesprochen 

wird und in Art. 1000 III EGV von einem Binnenmarkt mit hohem Umweltschutz­

niveau ausgegangen wird, dann muß die Güter- und Interessenabwägung im Rah­

men des Verhältnismäßigkeitsprinzips bei Art. 30 EGV dynamisch vorgenommen 

werden, so daß d.ie Mitgliedstaaten nicht darauf beschränkt werden, nur das beste­

hende Umweltschutzniveau zu halten. 58 Nach dem Urteil ist überdies die Diskrimi­

nierung anhand der Auswirkungen einer Maßnahme auf die Umwelt zu definieren. 

Daher ist nicht jede Ungleichbehandlung der Waren aus anderen Mitgliedstaaten 

schon eine verbotene Diskriminierung. 59 

Etwas andere Anforderungen gelten für die von einer l-Iarmonisierungsmaßnahme 

abweichende mitgliedstaatliche Schutzverstörkung. Nach Art. 100a IV S. rund 2 

EGV muß diese durch wichtige Erfordernisse im Sinne des Art. 36 EGV oder des 

Schutzes der Umwelt gerechtfertigt sein. Dabei darf sie kein Mittel zur willkürlichen 

Diskriminierung und keine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den 

Mitgliedstaaten darstellen. Der Umweltschutz, der nach der Rechtsprechung als 

»zwingendes Erfordernis« im Rahmen des Art. 30 EGV anerkannt ist, wird hier in 

die Dogmatik des Art. 36 S. 2 EGV eingeord.net ' " Folglich darf in Art. looa IV EGV, 

insoweit im Unterschied zu Art. 30 EGV, die Maßnahme diskriminierend sein, dies 

53 AlI"fllhrhl~hl:r Üb\'rhlids.. ,mhand der Recht.~pr('..:hung bei Lu.~der, ZUR (99'). S. 165 (167 H.): Kramer, 
FFC-Tr,·Jty and Fnvironmcnta! Protection, 5.35 ff.; hrni,'c, NVwZ 199':, S. 209. 

54 Beisplde bei Zulcc;. NJW !iJY3. S. 34 L; sowie Lucdt'r (Fn. 51), S. lMi L 
55 So Knlmcr, CMLR '993, S. 111 (120 fL). 
56 Abgedruckt In EuZW 1992, S. 577; dazu v. Wdmowsky, EuR 199}, S. 414 ff. 
57 Vgl. ". Wdmowsky :10. )6), S. 4'4 f.; Zulccg, NJW (99), S. )4· 
58 So ;luch v. \X1ilmo\\':-.k)', ebmda. 
59 So Zuleeg (Fn. 57), S. JS Unl(~r Berufung auf Rz..}4 des Unds;. alls!uhdich v. Wilmowsky (Fn. 56), 5.4 

15t. 
60 Vgl. J .angeheine, in: (;r:lbit'l, Kommt·mar z.um EWG-Vertrag. Art. 1:::~XI. Rn. 72; Pcmicc, NVwZ 1990, 

$.20=7.: wohl auch Ha.ilbronnL'r, in: Callte"'~/\),'l'?-':l1er (Fn IC), S. 27f. 
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abcr nicht willkürlich, so daß sachgerechte Gründe für eine unterschiedliche Be­
handlung ausländischer und inländischer Produkte bestehen müssen.'" Entschei­
dend kommt es dann wie bei Art. }o FGVauf dic Güter- und Interessenabwägung im 

Rahmen des Grundsatzes der Verhähnismäßigkeit an.6, Zum Teil wird dic Auffas­

sung vcrtreten, daß eine Rechtfertigung der Schutzverstärkung in den nach Art. [Ooa 

EGV harmonisierten Bereichen "deutlich strengeren Anforderungen« unterliegen 
müsse, als dort, wo eine Umweltgesetzgebung auf EG-Ebene noch nicht vorliege.6

) 

Hiergegen spricht allerdings unter teleologischen Auslegungsgesichtspunkten, daß 
sich gerade in Art. looa IV EGV zeigt, daß den dort genannten Rechtsgütern ein 

höherer Stellenwert als der Vollendung des Binnenmarktes beigemessen wird 6
, 

Hierfür spricht auch die in der Einführung dargelegte umweltfreundliche Tendenz 
der EEA, die durch den EUVlEGV noch unterstrichcn wird 6 , 

Gem. Art. I 30t S. 2 EGVmüssen schutzverstärkende Maßnahmen der Mitgliedstaatcn 

mit dem" Vertrag vcreinbar« sein. Was dies konkret bedeutet, ist in der Literatur um­

stritten. Zum Teil wird die Ansicht vertreten, daß nicht gegen die Art. 30, [00 und looa 
EWGV verstoßen werden dürfe, es sei denn, daß die Voraussetzungen des Art. 36 
EGV, der "Cassis-Rechtsprechung« oder des Art. l00a IV EGVvoriiegen66 Nach an­

derer Meinung soll dieser Satz als Verweis auf die allgemeinen Prinzipien des Gemein­

schaftsrechts wie den Grundsatz der Verhältnismäßig!<eit, die Gemeinschaftstreue 
und insbesondere auch auf die Zielsetzungen des Art. 130r EGV zu verstehen sein 6 , 

J. Schlußfolgerungen 

Die EG ist trotz interessanter Ansätze und zum Teil durchaus fortSchrittlicher Nor­
men im Umweltschutz noch weit davon entfernt, eine ökologische Trendwendc im 

Binnenmarktkonzept eingeleitet zu haben . Zunächst ist das EG-Umweltrechttrotz 
aller Bekundungen insbesondere dort fortschrittlich, wo es eher unverbindliche po­

litische Zie1vorgaben enthält, d ie keinen oder nur wenig rechtlich-verbindlichen 

Gehalt haben. Die Neuerungen des FUV im Hinblick auf die Art. I30df. EGV 
stellen eher eine Abstimmung und Anpassung an die Vorschrift des Art. looa EGV 

dar. Die durchaus fortschrittlichcn Ziele und Grundsätze können allenfalls mittelbar 
rcchtliche Auswirkungen entfalten. Die Rolle des EP wird nur im Bereich des »soft­

law. der Aktionsprogramme durch MiteIltscheidung gestärkt. Die Ansätze zur Be­
seitigung des VoLizugsdcfizites bleiben bescheiden, da das Sanktionsvcrfahren noch 

einmal fast von gleicher Dauer wie das Urteilsverfahren sein dürfte und damit säu­
migen Mitgliedstaaten noch einmal Jahre Zcit verschafft. Inwiefern die Fondsgelder 

den Vollzug des Umweltrechts fördern werden, bleibt abzuwarten. 

Überdies trägt das gemeinschaftliche Umwcltrecht den verschiedenen ökologischen 
und wirtSchaftlichcn Ausgangsbedingungen in den zwölf Mitgl.iedstaaren zu wenig 

Rechnung. Insofern bietet das binnenmarktbezogene europäische Umweltrecht nach 
wie vor zu wenig Spielraum für diffcrenzierte, flexible, rcgional angepaßtc Konzepte 
im Umweltschutz. 

61 A.A.Scheuing, EuR [989, S. 169f.; Gr,lbirz, in: Gr:l:bicr., Kommentar ".um E\VG-Venrag. Arl.l)ot, 
Rn. 17 m. w. N" der zl,Isjl zl!ch .lUf die oben l'rwahnrc .. Cass is-Rechtsprechung .. :lbstclh . 

62 Vgl. nur Hailbronner, In: C:dliCf5/'Wege.ncr (Fn. JO), S. 'l.li PemiGe (FI1 . 60.), S. lOS, der hier dlS Prinzip 
der praktischen Konkordanz. von Hesse einfuhrt. 

6J So Pernicc, cbenda m. \V. N. 
64 Vgl. insoweit Grabu.z, in: Grabi(z (Fn.61), Art.IJoc, Rn. '7 ; Zulccg, NJ\'(f '99) .5. 35 ' 
65 So auch Epmey/Furrer, EuR '992, 5.401. 
66 Ltet7.m3.IlIl, in: Rengc-l ing, Europaischcs Umwcllrcc.lll und europ:uschc Umweltpolitik. '988, S. 17 5. 
67 So EpmeyfFurrer. EuR 1992, S. ,,02. 
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294 Eine Ausnahme von der Flucht in das »Beruhigungsrecht« könnte die neu gefaßte 
Querschnittsklausel sein, deren rechtsverbindlicher Charakter in der konkreten For­
mulierung deutlich zutage tritt. Mit ihrem integrierenden Ansatz stellt sie, jedenfalls 

theoretisch, einen bedeutenden Ansatz hin zu einem ökologischen Rechtssystem 
dar. Wenig Hoffnung macht allerdings der Umgang mit der bisherigen Querschnitts­
klausel in der Praxis, die sogar vom Umweltministerrat gerügt wurde"! Entschei­

dend wird damit die Frage ihrer J ustiziabilität; die zurückhaltenden Stimmen in der 
Literatur lassen aber auch insofern auf wenig Fortentwicklung hoffen. 

111. Aspekte eines Umbaus der EGI EU zu einer ökologischen 
Rechtsgemeinschaft 

Um den Herausforderungen der eingangs skizzierten schleichenden Umweltkata­
strophe in der Risikogesellschafr adäquat begegnen zu können, muß das derzeitige 
Rechtssystem, zu dem das der EU gehört, in einem ökologischen Sinne fortentwik­
kelt werden. Eine solche Fortentwicklung wird derzeit unter den Stichworten 
»Umweltstaat«69 und .ökologiseher Reehtsstaat<.?o diskutiert. Entsprechend ließe 
sich mit Blick auf die EU/EG das Ziel einer ökologischen Rechtsgemeinschaft po­

stulieren, denn die EU/EG hat sich bereits über eine Wirtschaftsgemeinschaft hinaus 
zu einer Reehtsgemeinsehafr entwickelt?· Unter einer ökologischen Rechtsgemein­
schaft kann ein Rechtssystem verstanden werden, das umfassend ökologisch ausge­
richtet ist. Dies meint insbesondere eine Reehtsurdnung, die ökonomisches Handeln 
konsequent auf Umweitverrräglichkeit programmiert, die versucht, von vornherein 

umweltverträgliches Verhalten, insbesondere umweltverträgliche Produktionsver­
fahren, zu etablieren, und die den sekroralen Ansatz im Umwelt recht zugunsten 

eines integrierenden, intermedialen Ansatzes aufgibt". Ein solches programmati­
sches Unionsziel bedarf der Konkretisierung und Ausgestaltung. Einige Elemente 
finden sich bereits im Gemeinschaftsrecht bzw. sind in diesem bereits angelegt, so 
daß es nur einer konsequenten Fortentwicklung bedarf. Andere Elemente müßten 

erst neu geschaffen werden. 

1. Vorsorgeprinzip und Vorrangklausel (in dubio contra pro;ectum) 

Auch wenn der geänderte Art. I 30r II S. 2 EGV die EG-Umwcltpolitik noch deutli­

cher als bisher auf den »Grundsatz der Vorsorge und Vorbeugung« verpflichtet, 
beläßt der Vertrag diesen maßgeblichen Grundsatz inhaltlich und instrumentell ohne 

nähere Konturen. Damit bleibt er ohne hinreichende rechtliche Verbindlich­
keit. ll 

Ein ökologisches Rechtssystem muß aber zuvorderst das grundlegende Problem der 
Risikogesellschaft zu lösen versuchen: die Kluft zwischen der Macht des technolo-

68 Informclk'r Rat von Glcncagles im September 1992, Conclusions of the Presidency. 
69 Ladenbuq-;er Kolleg .. Umwelmaal <C; dazu K1o rpfer. DVßl [994, S. 12.; zum Schlußkongrc·ß vgl. den 

"fagungsbcrid ll \'I) n A. LLibbc, ZUR 1994. S . . p .. 
70 Tagung ... Wegt zum okologischen RC'cbt SSl,lJ( " dc.~ InsmUL" fur Umwelm'lh, Bremen, 6)7.2.1993; 

d:lI.U Tlgungsberieht von Reiter, ZUR 1993, S. t90. 
71 Zur EG als Rechrsgememschaft vgl. neuerdings Zuleeg. NJ\'\1 [<)94, S. 545. 
72 Ddlniuon in Anlehnung J.n MurswJt!k, FAZ vom 26. le·. 19?2, S. 3~' 
n Hierzu ausfuhrhchcr V('rhol'\'tf Bcnncu/Wdkinson (Fn.lY), S. '7· 
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gisehen Handeins einerseits und der Ohnmacht des prognostischen Wissens von 
seinen Fernwirkungen andererseits." Insofern ist es nützlich, die Nahprognose, mit 
der die betreffenden Projekte in der experimentell-technologischen Mikroperspek­
tive angesetzt werden , und die Fernprognose, die sich auf die möglichen zukünftigen 
Folgen in der Ökosphäre bezieht, zu unterscheiden. Dabei ist die Sicherheit, die die 
Nahprognose hat, bei der Fernprognose unmöglich. Der verbleibenden Unwissen­
heit müßte durch das Prinzip des" Vorrangs der schlechten vor der guten Prognose« 
Rechnung getragen werden. 7l 

Ziel eines insofern nötigen »Risikomanagements« ist die allgemeine Reduzierung des 
Besorgnispotentials. Vor dem Hintergrund der Irreversibilität vieler ökologischer 
Auswirkungen ist das Prim:ip von »trial and error« fragwürdig geworden, so daß auf 
bestimmte Risikopotentiale unter Umständen verzichtet werden muJl7', gewisser­
maßen also die »Nulloption« denkbar werden muß. 
Rechtlich bedeutet dies, daß das Vorbeugeprinzip durch eine Beweislastverteilungs­
rcgel konkretisiert werden muß, so daß begründetc Zweifel , mit denen auf ein 
sogenanntes Restrisiko hingewiesen wird, durch zureichende Gründe entkräftet 
werden können müssen. Andernfal.ls mull die Vorrangklausel eingreifen, nach der 
dem Grundsatz .in dubio contra projectum« zu folgen ist. Die konkrete Durchführ­
barkeit dieses abstrakten Prinzips ist an die »Institutionalisierung kon.kreter Dis­
kurse77 (Kooperationsprinzip7', Mediation und Konfliktmittelung79 , Beteiligungs­
rechte) geknüpft. 
Wurde in der Literatur schon auf der Grundlage der gegenwärtigen Rechtslage ein 
grundsätzlicher Vorrang des Umweltschutzes im Konfliktfall zugesprochen'o, so 
muß gerade eine ökologisch effektive Reform des EGV diese Überlegung miteinbe­
ziehen. So wäre es denkbar, Art. r 30r um eine» Vorrangk/ausel K des Inhalts zu 
ergänzen, daß der »Konfliktfall Ökonomie - Ökologie« im Sinne des obigen "in 
dubio contra projectum« präjudiziert wird, wenn sowohl ein »Gleichgewicht< der 
Argumente herrscht, als auch mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche (irreparable) 
Umweltschäden zu erwarten (Vorbeugungsargument) sind. Sollte die Vorrangklausel 
nicht beachtet werden, so könote man dem Gemeinschaftsgesetzgeber vor dem 
EuGH einen schwerwiegenden Abwägungsfehler anlasten, der unter Umständen 
zur Aufhebung der Mallnahme führt. Die »Vorrangklausel« in Art. 130r EGVwürde 
nicht nur in Verbindung mit der Staatszielbestimmung, sondern auch in Verbindung 
mit der »Querschnittsklausel« des strenger gefallten Art. I 30r II S. 3 EGV, alle Po Ii­
tikbereiche der EG erreichen und prägen. 
Für den Bereich des Sekundärrechts ergäben sich hieraus beispielsweise folgende 
Konsequenzen: Die Umweltverträglichkeitsprüfrmg (UVP) als das Instrument des 
vorbeugenden Umweltschutzes mull obigen Grundsätzen angepallt werden. Die EG 
hat im Jahre 1985 die schon erwähnte UVP-Richtlinie verabschiedet, die allerdings 
im Laufe der langen Verhandlungen zunehmend verwässert worden war. s, Will man 
eine wirklich effektiv vorbeugende europäische Umwelrpolitik betreiben, müßte die 
UVP-Richdinie unter ökologischen Gesichtspunkten überarbeitet werden, um als 

74 Vgl. B6hler, Deutsche Zeitschrifl [ur Philosophie. Heft 9/J991, 5,999 (IOll); ders.; neuerdings in ZRP 
'99), S. )89 ()91). 

75 Vgl. Jonas, Das Prinzip Verantwon-un~, f-r,mkfurt d. M. 1984. 5.61 H.; ß6hler (Fll. 74). S. lOt}. 

76 Ritter, Dbv '9~1, S. 64' (648 f.). 
77 In Anlehnung:m ßbhler (Fn. 74), S. 10]4. 

78 Dazu Schrader, DÖV '990, S.JZ6ff. 
79 Dazu ausfiJhrltch die Beitrage von Holznagel, Swegnicl, Benz, Kellermann, Ahrem, ruhr In IUR 1991, 

S')7 rf. 
80 Schcuing, EuR 1989. S. 176, m.w. N. 
81 Cupt'i, Umweltvenr:tglichkt:itspri..tfung, 1986, S. 10). 
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effektives Prüfungssystem im Sinne des vorbeugenden Umweltschutzes wirken zu 
könnenB', Dem Gebar der Frühzeitigkeit entspräche es, die UVP auf Planung und 
Gesetzgebung auszudehnen, Das Ergebnis der UVP sollte zudem in der behördli­

chen Entscheidung über die Zulässigkeit einer umwcltrelevanten Maßnahme hinrei­
chenden Einfluß haben, also nicht lediglich nur »berücksichtigt« werden, Die sog, 

»Null-Option«, d, h. der Verzicht auf das Projekt, sowie eine . Vorrangklausel. im 
Sinne eines "im Zweifel für die Umwelt« sind insofern unabdingbar, Darüber hinaus 
muß angesichts der krassen Umserzungsdefi z ite der UVP in der täglichen Praxis!) 

eine mit den erforderlichen Kompetenzen ausgestattete Kontrollinstanz eingerichtet 
werden, 

In Zusammenhang mit dem Vorsorgeprinzip steht die Umwelthaftung'<, Verschärfte 
Umwelthaftung, in Japan und den USA Realität, zwingt Zur Vorsorge und ist damit 
ein effizientes Mittel der Umwcltpolitik , Geeigneter und in der aktue.llen Diskussion 

häufig betOnter Anknüpfungspunkt ist die Versicherbarkeit85 von Umweltrisiken 86
• 

Viele Zukunfrsindustricn arbeiten derzeit jenseits der Versicherungsgrenze, Der feh­
lende private Versicherungsschurz für umwelrrelevame und risikobehafrete Tätigkei­

ten wäre ein geeignetes Instrument, bei dem Selbstkontrolle und Selbstbegrenzung 
ineinandergreifen, 
Im Haftungsrecht sollten anstelle strikter Kausalitätsnachweise festzulegende Indi­

katoren (z. B. über die Gesundheitsgcfährliehkeit bestimmter Abfallstoffe) zur 

Grundlage der rechtlichen Anerkennung von Schädigungen gemacht und die Be­
weislasten umverreilt werden, so daß die betrieblichen und wissenschaftlichen 

Akteure rechrfertigungspflichtig werden. Wenn in diesem Sinne »im außerverrragli­
ehen Haftungsrecht künftig alle wichtigen Schädigungspotentiale durch Gefähr­
dungshaftungen abgedeckt« würden, bedeute dies einen Wechsel von der Verschul­

dens- zur Risikozurechnung und damit auch einen Wechsel von der Schadenszurech­
nung zur Schadensverreilung: »D enn tatsächlich sind Gefährdungshafrungen - in 

Verbindung mit Haftpflichtversicherungen-nichts anderes als Schadensverreilungs­
systemc.»87 

Parallel hierzu wandelt sich die Anschauung vom Zweck des Haftungsrechts vom 

Schadensausgleich zur Schadensprävention. So wird gerade im Bereich der Gefähr­
dungshaftung zunehmend die Präventivfunktion des Haftungsrechts als gleichran­

gig, wenn nicht gar als vorrangig im Verhältnis zur Schadensausgleichsfunktion 
gewerret. S 

Die Bundesrcpublik hat mit dem am I.Januar [99' in Kraft getretenen Umwclthaf­
tungsgesetz diesen Wcg der verschänten Umwelthaftung beschritten." " Auf EG­
Ebenc hat die Kommission einen Vorschlag für cine Richtlinie über die zivilrechrli­

ehe Haftpflicht für Schäden, verursacht durch Abfall, vorgclegt.90 Unter dem 

Gesichtspun kt des in Art. I Jor EGV festgeschriebenen "Verursacherprinzips« soll 
die EG-Richtlinie den Ausgleich von Sclläden an Personen oder Sachen zugunsten 

des Opfers erleichtern, indem das Verschuldensprinzip aufgegeben wird, Beweiser-

82 Hierzu Bunge. DVBl 1987, S. 819; vgl. :luch J3I'aSS, NuR 1991. S. 20I. 

8) VgL: 0" SpIegel, Ne. 16iI990, 5. 186 (193)' 
84 Hici7.U 3usfuhrlich Diederichsen, Festschri.ft fur RudoJf Lukes, (989, S. 41, wie auch Marburger, AcP 

192 (1992), S. I; mit Blick auf das UGS vgl. auch Enden/Reiter, VersR 1991, S. 1329. 
85 Hierzu Schmidt-SaI7.er. VersR '992, S. 793; Peter, [UR 1992, S. 79· 
86 Ulrich Bl'ck, Risikogt.·sdlschaft, Frankfurt J.. M. 1986; ders. in: Der Spiegel. Nr. 3311991, S. 50. 
87 1vbebuegce, AcP 19' (199')' S. 1 ('9)' 
88 VgL Wagnee,jZ 1991,5,175 (c76) m,w.N.; Marbueger (Fn, 84), 5,Jo. 
89 Hierzu Schmidt-SJ.!zer, VersR r99 [, S. 9. 
90 ABI Fe; C t92 vom lj. 7. '991, S. 6; dazu Salje, IUR '992, S. 66 (68 H.) m. w. N.; vgL neuerdln R,s auch das 

.. Grunbuch .. der EG-Kommis~ion zur Haftung (ur Umweh!\dl.ljc.:n, KOM (93) 47, AbI EG C 1993, 
Nr. 149. $. 12 . 
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leichterungen ermöglicht werden, eine umfassende Absicherung aller Arten von 

Schäden und Umweltbeeinträchtigungen erfolgen soll sowie Klagemöglichkeiten für 
Umweltverbände und eine Pflichtversicherung eingeführt werden. 

2. AusdifJerenzierung des Schutzniveaus9 ' 

Die Umweltverbände schlagen in ihrem Report" eine Neufassung des Art. lOOa 
Abs.3 EWGV vor, die die Kommission verpflichten soll, in ihren Vorschlägen von 
dem »höchs ten Schutzn iveau im Umweltschutz, das in einem der Mitgliedstaaten 

besteht«93, auszugehen. Auf den ersten Blick scheint dieser Vorsch.lag einem effekti­

ven Umweltschutz dienlich, verhindert er doch ein Absenken des Schutzniveaus für 

"fortschrittliche « Staaten und verpflichtet die übrigen Mitgliedstaaten, das entspre­
chende Schutzniveau zu übernehmen. Auf den zweiten Blick dürfte eine solche 

Norm dem Umweltschutz aber eher hinderlich sein . Inzwischen setz t sich immer 
mehr die Einsicht durch, daß die Ausgangsbedingungen für den Um weltschutz. in 

den Mitgliedstaaten und ihren Regionen in bezug auf ihre ökonomische Entwick­
lung, ihre geographisc he Lage, ihre Besiedelungsdichte, die ökologischen Verhält­

nisse lind das Umweltbewußtsein der Bevölkerung viel zu unterschiedlich sind, als 

daß die Umweltprobleme Europas nach einheitlichen Konzepten samt einheitlichem 
(hohem) Schutzniveau gelöst werden könnten. Daher ist es nur verständlich, wenn 

im Ministerrat keine Einigung über Umweltschutz auf einem hohen Schutzniveau 
erzielt werden kann. Die Ausgangsbedingungen für Umweltschutz sind in Dänmark 

und Spanien einfach zu verschieden. Diese Tatsache gilt es zu akzeptieren, um auf 

dieser Basis dann nach Lösungen zu suchen. Der Formulierungsvorschlag des Re­

ports begründet somit die Gefahr einer Entscheidungsblockade im Sinne eines 
"Ganz oder gar nicht ., indem die Möglichkeit einer Kompromißlösung auf einem 
niedrigeren Schutzniveau und damit die Chance, eine europaweite Lösung für das 
entsprechende Um weltproblem zu finden, verbaut wird. 

Vor diesem Hintergrund läßt sich idealtypisch ein Gegenkonzept einer Kompeten z­
ausübung im Umweltschutz entwickeln, das EG-weite Regelungen ermöglicht und 

gleichzeitig notwendige nationale und regionale Differenzierungen im Sinne einer 
Schutzve rstärkung erlaubt, indem entsprechende H andlu ngsspielräume für die de­
zentralen Regelungsebenen verbleiben. Danach soll te eine EG-Regclung nur einen 

Mindeststandard festsetzen, de r es den Mitgliedstaaten und den Regionen ermög­
licht, unter bestimmten Voraussetzungen notwendige schutzverstärkende Maßnah­
men beizubehal ten, aber vor allem auch neu einzufüh.ren. Ebenso müßten die 

Regionen im Hinblick auf den jeweiligen Mitgliedstaat und die EG befugt sein , jene 
strengeren, weitergehenden Maßnahmen legisla ti ver wie administrativer Art zu er­

greifen, die die spezielle regionale Umweltsituation erfordert." 

Diesem Konzept entspricht die Erkenntnis, daß sich in einem ökologischen Rechts-

91 Dazu lusiuhrhch C:;'lllic~s. rn: Eve rs (Hrsg.), Ch:lOccn des !-'od('r;llismus In Deu(~c~bnd und F.urOPl , 
Schriftenreihe des Deutschen Instituts (ur FuJeralismusforschung, B:'\Jcn-S.ldcn 1994. S. 173 ff.; Trirün , 
in : Calliess/ Wegener, Europaisches Umwehrecht als Chance, 199 1, S. 51 fi. 

92 -Greclling thc TreJ1Y" von WWF, CEA T. EES, Brussel . November 1990. 
9} Ob(·rseli'.ung dc!> Verf:tsscrs aus dem Englischen. 
94 Dazu :l\lsfuhrlich Callu.' S:::>. in: Evers (Fn. 91), in diesem Sinne auch Triuin (Fn.9 1). S. 56; :ihnlieh auch 

Srinkhorst, Subsidiarity and Europcan EnvirünnlC.'nt Polier, Presen[;Hion {O the fir!>l Jac;q ucs Odor!> 
Colloquium, Maast rieht, 2Z March 1991, S. 7. wobei :lllcrdings unkbr bleibt, ob der Bq;riff ',mqru· 
ments"! die Sehut2.vcrstarkungskompetenz. der de'lentr,llcren Handlungsclnhcitcn In obigem Sinn t: mit­
umfassen soll. 
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sys tem die wesentlichen Entscheidungen in der Hierarchie der Rechtsq uellen von 
o ben nach unten verlagern. Dabei erfolgt die inhaltliche Auffüllung der gesetzlichen 
Tatbestände im Vollzug, der damit zu einer .. normnachschöpferischen. Phase 

w ird." 
Die Möglichkeit des »opting-up« bietet der EGV schon jetzt auf der Grundlage des 

o ben erwähnten, durch Auslegung ermittelten Grundsan des bestmöglichen Um­
weltschutzes. Allerdings ist dieser Grundsatz noch nicht zum europarechtlichen 
Allgemeingut geworden. Um die kontroverse Diskussion über das .. opting up" im 
Rahmen des Art. looa Abs. 4 und Art. 130t EGV96 zu beenden, schlägt der .. Green­
ing the Treaty,,-Report der europäisc he.n Umwel tverbände die Neufassung des 

Art. looa Abs. 4 EWGV vor, die einde utig die »opting-up "-Möglichkeit festschreibt. 
Letzte re ließe sich vielleicht noch besser unter Einbeziehung des Grundsatzes des 
bestmöglichen Umweltschutzes fo rmulieren. 
In di esem Zusammenhang erscheint auch der Umgang mit dem Subsid.iaritätsprinzip 

des Art. 130r Abs. 4 EWGV von Bedeutung. Völlig unberührt von der Dezentralisie­
rungsforderung der Umweltbewegung und der aktuellen Subsidiaritätsdisku ss ion in 
der EG97. läßt der Report der Umweltverbände die .. Besserklausel " des Art. 1J0r 
Abs. 4 EWGV un ve rändert und spricht der EG eine Generalkompetenz im Umwelt­
schutz zu, die durch einige Aufgabenzuweisungen konkretisiert wird. Durch den 
neuen Art . 3b EGV9' w irkt das Subsidiaritätsprinzip als allgemeines Rechtsprinzip -

nunmehr ausdrücklich - in die gemeinschaftliche Umweltpolitik hinein : 
.. Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr in diesem Vertrag zugewie­
senen Befugnisse und gesetzten Ziele täti g. 
In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständ igkeit fallen, wi rd die 

Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele 
der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausrei­

chend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfanges oder ihrer Wirkun­
gen besser auf Gemeinschaftse bene erreicht werden können. 
Art. 3b EGV setzt mit den Kriterien .. nicht ausreichend«, .. besser« und .. erforder­
lich" den geeigneten rechtlichen Rahmen, um das oben beschriebene Modell der 

Kompetenzausübung zu verwirk lichen. Seine Interpretation in diesem Sinne vermag 
das Spannungsverhälrnis zu lösen, das z.w ischen der Notwendigkeit einer umfassen­

den Kompetenz. der EG für einen europaweiten grenzüberschreitenden Umwelt­
schutz im Interesse des "Ökosystems EG. einerseits und der Gefahr zentralistischer 
Regelungen mit Effizienz- und D emokratiedcfi ziten andererseits besteht. Die Be­
grenzung der gemeinschaftlichen Maßnahmen durch das Kriterium der »Erforder­
lichkeit« stellt insofern sicher, daß im Rahmen des gemeinschaftlichen Umwelt­

schutzes genüge nd Handlungsspiclraum für notwendige nationale oder regionale 
Differenzierungen mit dem Ziel einer örtlichen Schutz verstä rkung bleibt. 

91 V~J. Ritter, • . • . 0 ., 5.646; S.I,.wedel, NVwZ 1987,S. '76 ('78). 
96 V~1. dnu nur Epmey/ furrer. EuR 1992, S. 369 (400ff.) mit umbsst:ndcn wt: itertn Nachweisen. 
97 I li erz.u z.. ß. Knemey<.'I', DVHI '990, S. 449; Hcilllzl'n, JZ 1991, S. j '7-
98 Zur Au:dcgung vgl. Scbmdhuber/Hitzlcr, NVwZ 1991" S. 720 H., sowIe speziell zur Urnwehpölitik, 

Kohl, AoR 199).5. 414 (4)6rr.). 
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3. Einführung der Treuhandklage 

Schließlich erscheint es notwendig, die Staatszielbestimmung um eine Formulierung 
zu ergänzen, daß die N atur »um ihrer selbst willen« zu schützen ist. Eine hierauf 
basierende Anerkennung von Eigenrechten der Natur" könnte die Umwelt aus ihrer 
Abhängigkeit von .. betroffenen « Menschen und ihrer damit verbundenen Schutzlo­
sigkeit, man erinnere sich nur an die ergebnislose .. Robbenklagc« im Jahre 1988'00, 

erlösen. Überdies könnten die Eigenrechte das Vollzugsdefizit im Umweltreeht be­
heben helfen, indem sie die Klagemöglichkeiten erweitern '0'. Abgesehen davon 

gewinnt eine zum Umweltschutz verpflichtete "Staatszielbestimmung« erst dadurch 
mehr als eine nur deklarawrische Bedeutung, daß sie sich von ihrer Menschenbezo­
genheit befreit und damit zur ökologischen .. Staatszielbestimmung« wird. In ihr 
allein repräsentiert sich ein schrittweiser zu verwirklichender ethischer Anspruch, 
der Politik und Recht dazu zwingt, sich mit den Bedingungen und Grenzen eines 
Mitweltschutzes zu befassen. '0' Umweltpolitik und Umweltrecht brauchen einen 
.. ethischen Unterbau«. Das Recht als Grundmuster der Politikgestaltung kann be­
grenzt neue ethische Grundlagen für das Verhalten der Menschen gegenüber der 
Umwelt in die Gesellschaft vermitteln und dami.t durch beständige Interaktionen 
kollektive Lernprozesse einleiten.'O) 

Die Statuierung von Eigenrechten ohne entsprechende Vertretungsbefugnisse wäre 
eine unvollkommene Regelung, da es zum Wesen des Rechts gehört, daß es gegen­
über kollidierenden Interessen geltend gemacht werden kann. Über Menschen, 
organisiert in Umweltverbänden, die die Rolle von Treuhändern und gesetzlichen 
Vertretern im Hinblick auf die "Eigenrechte« der Natur wahrnehmen'"" könnte ein 
Rechtsschutz der Umweltbelange erfolgen. Der Mensch als "trustee« mit der Funk­
tion des .. stewardship« betraut, ist eine Formulierung, die auch im oben erwähnten 
"EnvironmentalImperative« des Europäischen Rates von Dublin 1990 vorkommt. 
Um Mißbräuche zu verhindern, setzt eine Vertretung durch Verbände staatliche 
Kontrollen und Anerkennung nach dem Vorbild des § 29 II BNatSehG voraus (Kri­
terien: demokratisch legitimierte Selbswrganisation, ausreichende Kompetenz und 
Kapazität)'o,. Vor diesem Hintergrund wird die Verankerung eines Verbandsklage­
rechts ''''; in Art. 173 EGV für Verfahren vor dem EuGH, aber auch vo r den 
Gerichten aller Mitgliedstaaten, unabdingbar'o,. An einem entsprechenden Richtli­
nien-Vorschlag arbeitel die EG-Kommission bereits"'. 
Die Umwdtverbände als Vertreter der Belange nichtmenschlicher Naturgli tcr haben 
gegenüber einem etwa vom EP gewählten Urnweltbcauftragten den Vorteil, daß sie 
gänzlich unabhängig von wechselnden parlamentarischen Mehrheiten und deren ge­
legendich sachfremden Personalkompromissen agieren können '0'. Überdies ist VOr 
Ort die Detailkenntnis von Problemen, Bedürfni ssen und ökologischen Besonder-

99 Hierzu \'on Lcrsncr, NVwZ 1988, $.988; C hrISto pher D.Sronc, UOlwdl vo r Gericht, 19S7 ; Bossd ­
mann, Im Namen der Nalu r. Der Weg 7,.u m okologischen Rechtsstaat, 1991 : sowie nt:ucrdtngs 
Permhaler. m: ders.lWcbcr-lWimmcr, Umwd tpo litik d ur ·h Recht, 1991, S. I (8 11). 

100 VSI. VG Hamburg, NVwZ 1988, S. 1058. 
>0, Web«, IUR ' 99 , . 5. 8, (86). 
102 V. LeTsn<:r, U'rR J Jhrbuch ßd. 11 , '990, S. 55 (66) . 
JO) In Anlehnung an Ritter, .1.:1.0., S. 648 f. 
>04 H>en u v. lcrsncr, UTR Jah rhu<h Bd. " , '990. 5, 11 (641.) ; Stone (rn. 99), 5. )811. 
' al Web ... [UR ' 99 ' . S.S , (86) . 
106 Vgl. d;,}~u ßl'lIcrdlngs au.:JuhrlJch R. Wolf, Z UR 1994 ; S, 1 rr. m. w . N .• .sowie im intelTl;luonalcn Ver­

gleich WInkelmann. ZU R 1994. S. Ilff. 
>07 Vgl. v. Lwo<r. UTR Bd. 11, '990, S'l! (64 1. ). 
108 Vel. 8. Bericht uber die Anwend uilg des G(.'!Ue inschaflsrcchts, Anl .lge C ~. Ulll Umwelt-Sc-hul 7., KOM (91) 

j 21 cndg. Nr. 99. . 
'09 Weber, 3. 3.0.; v. Ll·c ocr , 3.a.0. 
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JOO heiten am größten. Entsprechend verhält es sich mit den Beteiligungs- und Mobili­
sierungschancen von Betroffenen und Bürgerinitiativen"o. Auf der dezentralen 

Handlungsebene existiert die auf EG-Ebene vielfach vermißte Öffentlichkeit, die in 

der heutigen hochkomplexen Welt einen unabdingbaren Beitrag zur Qualität vOn 
Informationen, den darauf basierenden Entscheidungen und damit zur Gouvernanz 
leisten kann und muß"'. 

4. Recht auf freien Zugang zu. Umweltinformationen 

In engem Zusammenhang mit dem Thema Eigenrechte/Verbandsklage Stellt das 

Recht auf freien Zugang zu Umweltinformationen, das unabdingbare Voraussetzung 
für eine effektive Vertretung der Umweltinteressen ist. Ganz in diesem Sinne ging 

insbesondere das 4. Aktionsprogramm'" davon aus, durch eine Stärkung der Infor­
mations- und Beteiligungsrechte die Entwicklung notwendiger Umweltschurzmaß­

nahmen zu fördern sowie ihre Kontrolle und Akzeptanz zu verbessern. Entspre­
chend will die EG-Richtlinie über den freien Zugang zu Umweltinformationen '" 
nach der 4. Begründungserwägung ihrer Präambel »den Umweltschutz verbessern«. 

Durch das von ihr gewährte Zugangs recht will die Richtlinie dic Transparenz des 

Umweltverwaltungshandelns erhöhen und die Informationsgrundlage der interes­
sierten Öffentlichkeit verbreitern. Jedoch begründet die Informationsrichtlinie nur 

gegenüber den Behörden der Mitgljedstaaten einen entsprechenden Anspruch, die 
EG-Institutionen bleiben ausgespart. Angesichts der Tatsache, daß der Zugang zu 
Umweltinformationen der EG-Kommission nicht einfach ist, ist es bcgrüßenswert, 

daß dicse bei Vorlage dcs Vorschlags für die Informationsrichtlinie erklärte, sie werde 

eine entsprechende Gemeinschafrsregelung erlassen"'. In der »Erklärung von Bir­
mingham« vom Oktober I 992 hat auch der Europäische Rat unter dem Aspekt 
größerer Bürgemähe der EG die Notwendigkeit betont, die Arbeit dcr Gemein­

schaftsorgane transparentcr zu gestalten. Bei seiner Zusammenkunft in Edinburgh 
im Dezember I992 ersuchte der Europäische Rat die Kommission nochmals, »An­

fang nächsten J ah rcs ihre Arbeiten .ufgrund der im Maastrich ter Vertrag enthaltenen 

Erklärung über einen verbesserten Zugang zu den ihr und den anderen Gcmein­
schaftsorganen vorliegenden Informationen abzuschließen.«"l Nach langen Vorar­

beiten hat die Kommission nunmehr mjt Beschluß vom 8.2. '994 einen Vcrhaltcns­
kodex über den Zugang der Öffentlichkeit zu den der Kommission vorliegenden 
Dokumenten angenommen, der sich im wesentlichen an der Informations-Richtlinie 

orientiert. 116 

[10 Triuin) in: CalliessJWegener (Hrsg.), Europalschcs Umwe!trccht:tls (:han~c, Taunussrei.n 1992; Wei­
den feld, Europiische DcIi7,lre, europaischc Perpcktivcn, '1988, S.121; Esrcrbaucr, m: Regionalismus, 

'973, $. 5)· 
1I1 Club of RQmc-ßericht 1991 (Fn. I), S. J04; .lllgemein hi('rZll: Beck, RJsikoßt'scilschaft. 1986, msbeson~ 

dere S. 19, 300. 
'!2 AbI. C 70 vom 'S.). '987, S.) fr. 
[IJ 90/J [}/EWG, AbI. L I s8 vom 2J. 6. lC;W O, S. 56 if., dazu: Fngel, NVwZ 1992, S. 1 [[ H.; zur umsetzung 

ins deutsche Recht: Wegener, IUR 1992, S.lll H. 
114 KOM (88) cndg. vom 28.11. [988, Nr.lb. 
115 Schlußfolgerungen des Vorsjtzes~ Birrnin bh3m, den 16 . 10. 1991, 5.4 . Anlage I, Nr. J; Schlußfolgerun~ 

gcn dei: Vo r s it7.c.~-Edinburgh, J 2 . Dc z;cmbt:: r [991, S. i :J..., Einleilung N r. 7. 
116 VgJ. ABI EG N r. L 46 v . l8. 2. 1994. S. 46; dazu Rollt!", c1ni-Rt:: port 1194, ZUR 1994, 5.1. 
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5. Ökonomisch wirkende Instrumente"7 

Durch .Öko-Steuern und Abgaben<" 8 sollen umweltgefährdende Produkte oder 

Herstellungsverfahren verteuert werden, um das betriebswirtschaftliehe Kalkül der 
Firmen und die Konsumgewohnheiten der Verbraucher entsprechend zu ändern. 
Was die größten Schäden verursacht oder die höchsten Risiken enthält, sollte am 
höchsten besteuert werden. Nicht mehr der Mehrwert, sondern der »Minderwert« -
im Sinne einer Minderung des Wertes unserer Umwelt durch den Verbrauch natür­

I.icher Ressourcen - sollte besteuert werden"? 
Im Zuge des Binnenmarktes müssen die indirekten Steuern, die Mehrwertsteuer und 
die diversen Verbrauchssteuern harmonisiert werden . Auf diese Weise schrumpft der 
Spielraum der Mitgliedstaaten, "Öko-Steuern " ~in7.Uführen"o. Ferner hindert die 
Scheu , Weubewerbsnachteile für die eigene Industrie zu begründen, so manchen 
Mitgliedstaat, das Mittel "Öko-Steuern « in der Umwelrpolitik effizient einzusetzen . 
Umgekehrt hätten verschiedene nationale'" Vorhaben zur Einführung lenkender 
Energie- und Emissionsabgaben wettbewerbsverzerrende Auswirkungen auf den 
Binnenmarkt, so daß die Kommission nicht zuletzt aus diesem Grund Handlungs­
bedarf auf Gemeinschaftsebene sah. Insbesondere in dem schon erwähnten 5. Ak­
tionsprogramm setzt die Kommission neben dem Ordnungsrecht aber auch 
verstärkt auf ökonomische Instrumente, wozu die Anwendung von ökonomischen 
und steuerlichen Anreizen gezählt wird"'. 
Im Juni 199' hatte die fraktion der Grünen im EP einen Plan für eine europaweite 
Energiesteuer präsentiert. Diese erste Gemeinschaftssteuer soll die Energieträger 
Kohle, Öl, Gas und Strom belasten. Die Steuer soll aus zwei Komponenten beste­
hen: 
- einer allgemeinen Energiesteuer von 150 DM je Tonne Rohöläquivalent 
- einen Zuschlag von 100 DM je Tonne Kohlcnsroffgehalt, um die Bildung des 

klimaschädlichen C02 dureh finanzielle Lasten zu vermindern. 
Die Energiesteuer soll stufenweise eingeführt werden, um die Zusatzbelastung für 
die Verbraucher erträglich zu halten. 
Einen weiteren Schritt in der Praxis unternahm die Kommission mit ihrem Vorschlag 
einer kombinierten Energie/ Kohlendioxid-Steuer") in ihrer Mitteilung an den Rat 
über »Eine Gemeinschaftsstrategie für weniger Kohlendioxidemissionen und mehr 
Energieeffizienz«"'. Soweit die EG die Einführung einheitlicher Abgaben in den 
Mitgliedstaaten vorschreiben sollte, kann sie die Kompetenz für eine solche Steuer 
aus Art. looa, I Jas oder 99 EGVableiten. Sollen die Umweltsteuern jedoch als eigene 
Einnahmen der EG erhoben werden, so fehlt dieser eine entsprechende Kompetenz, 
die mithin zu schaffen wäre"l. 

Derzeit wird im Rat über den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur 
Einführung einer Steuer auf Kohlendioxidemissionen und Energie"·, die auf die 

117 Vgl. hierzu allgl·mein den Uberblick von Kock, NuR 1992,~. 4 12 m . w . N . 
118 Vgl. hierzu 3uch KJoepfcr, JZ 1991 , S. 7J7; Kock; NuR 1992, S. 412 . 
T 19 Zu Vorschlagen {ur weitere Kriteri en und Ann tzpunkte bei der Ausgest::1l1ung "'gI. Europau;ches Um­

wcltbüro (EEß), \'Vcißbuch der europ:uschen Umwclrverbandc. EG -BLMcnmarkl und Umwelt, Brus­
sei, Mau .. 1991, S. '3. 

HO Vgl. Gr3bHZ, >n: Breu<r (Hrsg.), UTR 7 (1989), S. 85 . 
[21 Plane in D.incmark und der ßundcsrcpu blik, s. dazu Brtuer, DVBI 199.1,5'485 (496). 
122 KOM (92) cndg. VOL. l[ vom ).4.1992, S.7d. 
TZ3 Ausführlich hierw Pcrnicc, RdE 1993, S. 4S ff. 
124 SEK (91) 1744 cndg. vom 14· 10. 1991. 
125 Ausfuhrlieh hierzu Hilf, NVwZ 1992, S. 105 ff.; Randzio·Plarh, lUR 1991, S. ]83 (il~'5); Pernice, RdE 

199), S.45 H. 
126 KOM (92) 2.2.6 endgl. vom 3°.6.1992. 

)01 
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3 02 Art. 99 und '305 EWGV gestützt ist, beraten. Da die Steuer zu Gunsten der Mit­
gliedstaaten erhoben werden soll, wäre es notwendig sicherzustellen, daß auf Ge­
meinschaftsebenc einheitliche Rahmenbedingungen für die Verwendung der Einnah­
men aus der Steuer festgelcgt werdcn. Neben dicser Frage sind die möglichen 
EG-internen und externen \'V'ettbewerbsnachreile ein Streitpunkt, so daß eine konse­

qucnte Verwässerung des vielvcrsprechenden Ansatzes zu befürchten ist, der mit den 
Vorstellungen des obigen Vorschlags der Grüncn im EP, aber auch mit der Entschlie­
ßung des EP vom '3.Juni [991 nur noch wenig zu tun hat."7 
Weitere Ansätze für Umweltstcuern auf EG-Ebene könnten - worauf erwa die euro­
päischcn Umwcltverbände hinweisen"s - in der Umlage der Kfz-Steuer auf den 

Benzinpreis, einer Schwerverkehrsabgabe für den Güterkraftvcrkchr, einer Müllab­

gabe sowie einer Chlorabgabe (FCKW) bestehen. Das Aufkommen aus diesen 
Umweltabgaben und -steuern könnte dazu verwandt werden, Investitionen in um­
welrverträgliche Substitutc in den entsprechcnden Bereichen zu unterstützen. Ein 
Tcil der Einnahmen könnte im Hinblick auf die Ergcbnissc der Rio-Konfcrenz über 

Umwelt und Entwicklung vom Juni [992 in einen globalen Umwelt- und Klima­
schutzfonds eingezahlt werden. 
Ein weitcres ökonomisch wirkendes Instrument der Umweltpolitik liegt in dcr Ho­
norierung ökologisch orientierter Produktion. Wer in einem umweltverträglichen 

Produktionsverfahren ökologiegerechte Produkte herstellt, muß in einer ökologi­
schen Marktwirrschaft in die Lage versetzt wcrdcn, den hierin potentiell liegenden 
Konkurrenzvorteil auszunutzen. Er muß sein »mehr« an Umweltschutz den Ver­
brauchern vermitteln können, um dessen Entscheidung insofern beeinflussen zu 
können. Sowohl im Interesse des Unternchmers als auch des Verbrauchers liegt es, 

eine Kennzeichnung aufgrund verläßlicher und klarer Kriterien der Umwelrverträg­
lichkeit im Wege »gesellschaftlicher Konsensfindung <' und Kontrolle festzulegen. 

Stichwörter sind insofern »Vertrauen und Dialog«. Die EG hat mit ihrer Verordnung 
betreffend ein gemeinschaftliches System zur Vergabe eines Umweltzeichens, die 
»Europäische Blume« "', und mit dem Vorschlag der Kommission für eine Verord­

nung über die freiwillige Teilnahme gewerblicher Unternehmen an einer gemein­
schaftlichen Umwelt-Betriebsprüfungsregelung (Öko-Audit)')O nunmehr erste 

Schritte in diese Richtung unternommen. 

6. Ökologie und Wettbewerbsrecht 

Im bereits erwähnten »Greening the Treaty«-Report der europäischen Umwc!t­
verbände wurde vorgeschlagen, der Kommission die Kompetenz zu verleihen, 

staatliche Beihilfen (Subventionen) zu verbieten, wenn sie sich umweltschädigend 
auswirken (Neufassung der Art. 92-94 EWGV). Insofern würde es sich anbieten, 

Art. 92 I EWGV um die Formulierung zu ergänzen, daß eine Beihilfe, die nicht 
umweltverträglich ist, mit dem Vertrag unvereinbar ist. Mindestens ebenso sinnvoll 
wäre es jedoch, einen klaren Ausnahmetatbestand in ArL. 92 11 EWGV, der staat­

liche Beihilfen im Rahmen vOn umweltpolitischen Maßnahmen erlaubt, einzu-

127 Hierzu :1usfuhrlidl Rand "1.LO-PLlrh (Fn. 125), S. 18.} f. 
128 Ausfuhrlich \'(fc igbuch der europ3ischcn Umwdtverbande (Fn. r 19), S. 15 f. 
129 Verordnung (EWG) Nr. 880192, AßlEG Ir. L 99 vorn [I. i. 1992, S. I; teilwl'l sl' kriti ~ch hL('r:lU Roller, 

EuZ\V' 199 2,. S. 499· 
lJO Abi F.G Nr. L 168 vom 10.7.1993. S. I; Jnu mit ausgiebiger An'llyse Fuhr, EuZW 1992, S.463 

(471 IL); ders. EuZW '99), 5. 859· 
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führen. Bisher ist hier die Rechtslage relativ komplizien und undurchsichtig' l'. 

Im Rahmen des Wettbewerbsrechls ist es notwendig, ein .ökologisches Kartellpriv i­
leg« einzuführen, da Umwcltvcrcinbarungen zwischen Unternehmen in der Regel 
einen wichtigen Zweck im öffentlichen Interesse erfüUen. Um hier derzeit verschlos­
sene Freiräume für Unternehmen zu erschließen, wäre in Art.85 UI EGVeine 
Erweiterung im Wenesystem der I'reistellungsvo rausse tzungen um eine ökologische 

Komponente vorl.unehmen Ij:/.. 
Schließlich wäre es ökologisch wünschenswert, die Vergabe von finanziellen Mitteln 
aus den Strukturfonds, von der Europäischen Investitionsbank oder im Rahmen der 
EG-I'orschungs- und Entwicklungspolitik einer nachprüfbaren UVP zu untenver­

fen. 
Alle diese Vorschläge sind letztlich bereits Ausfluß der erwähnten QuerschnittSklau­

sel')l. Jedoch empfiehlt sich in diesen rechtlich wie wirtschaftlich hochkomplizier­
ten Bereichen einer kon.kretisierten Wimcl1aftspolitik die ausdrückliche Aufnahme 

einer ökologischen Komponente, um letztere ni cht als abstra.kten Fremdkörper dem 
Vorwurf der Unvollzichbarkeit auszusetzen. 

7. Institutionelle Veränderungen 

a) Die E"Topiiische Umwehagentur (EEA) 

Eine wichtige Entscheidung für den Bereich der europäischen Umweltpolitik wurde 
mit der FC,-Verordnung vom 7. Mai t990'); über die Errichtung der EEA getroffen, 
die nunmehr ihre Arbeit mit Sitz in Kopenhagen aufgenommen hat'l!. Diese euro­
päische Umwcltbehörde soll zunächst »n ur« die Aufgabe haben, für die Organe der 
EG und für die Mitgliedstaaten Umweltdaten und andere umweltrelevanre Informa­
tionen Zu sammeln, aufzubereiten und zu analysieren. Nach den Vorstellungen von 
UmweitOrganisationen und des EP soll die derzeitige Minimallösung jedoch ausge­

baut und d ie EEA z u einer im EGVvcrankerten, möglichst unabhängigen Institution 
mit eigenen Exckutiv- und Kontrollfunktionen nach dem Vorbild der amerikani­
schen ßundesumwcltbehörde ' l6 werden 'l7. 

Hierfür hat das Er den Grundstein gelegt, indem es in der Verordnung durchsetzte, 

daß einheitliche Kriterien der Umweltbewerrung eingeführt werden. Auch wenn die 
Mitgliedstaaten gegenwänig nicht bereit sind, eine mit Exekutivbefugnissen ausge­
stattete EG-Umweltbehörde anzuerkennen, so gewährleisten einheitliche Bewer­
tungskriterien für die nationalen Umweltbehörden doch einen Einfluß der EEA . 
Ferner werden zwei EP-Parlamentarier im Führungsgremium der EEA sitzen und 
dami t in beschränktem Umfang eine demokratische Kontrolle gewährleisten. 
Schließlich wurde mit Art. 20 eine Revisionsklausel in die Verordnung eingefügt, die 
zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten das Tor zum Ausbau der EEA-Kompctenzcn 
öffnet und zu einer Entscheidung im obigen Sinne den Weg bereiten könme. 

I J I Vgl. hie rzu Grabitz, RIW 19S9. S. t}2.J. 

IJl In Anle.hnung ~,n PerIlIce, EuZW 1991, S. '39 (I.p). 
'33 Eb('nso Kramer, Vortrag öl U( der TilIgun!; .. Umwe!lschuT7. und andere Politlk"n .. In O $nlbruck ~rn 

26.117 . 11. 1991; vgl. T:I&ungs be rid H ,'on Calliess/Wegener. ZUR [99), S. 1)6 (1)7). 
')4 Verordnung (EWG ) 1110/90, AbI. EG vom 7- 5- '990. L llO, S. 1. 

1)5 AusFub rll ch zur ArbeIt der Umweltagmtur von Lcrsncr, m: C.lllLcss!Wch(,'l1(.·r (Hrsg.), Europcu schcs 
Umweltrecht :\15 Chance, 1991, S. 81 H. 

1)6 Dnu Pctcrs c:n, KJ 19 9). S.Jp. 
137 Insofern 7.uruckha.hend von Lcrsner, in: Calhcssl\'(feg~ ... ner (Hrsg.) (Fn. (0). S. 871T 

JOJ 
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Umer dem Dach der EEA sollte mit Blick auf die Rio-Folgekonferenzen eine 
»Agenda zI-Abteilung« eingerichtet werden, die der dringend erforderlichen Ko­
operation mit diesen Regionen durch ihre Expertise Rechnung tragen würde. Ferner 
könnten in allen Generaldirektionen der Kommission Fachabteilungen für Umwelt­

fragen eingerichtet werden, die bereits in der Planungsphase vOn Maßnahmen deren 
Umweltverträglichkeit überprüfen und entsprechende Veränderungsvorsch.läge ein­

bringen würden"'. 
Um den Vollzug des Gemeinschafrsrechts zu verbessern, gleichzeitig aber eine zen­
tralistische .. Superkontrollbehörde« zu vermeiden, sollte eine mit Kontroll- und 

Exekutivbefugnissen ausgestattete EEA vOn einem Netzwerk nationaler Umweltin­
spektorate ergänzt werden ' l'. Um den Umweltverbänden und interessierten Bür­
gern größtmöglichen Zugang zu den Umweltinformationssammlungen der EEA zu 
verschaffen, sollte eine der Informationsrichtlinie ähnliche Regelung für die EEA 
geschaHen werden. Insofern könnte ein öffentlich zugängliches Kommuni.kationssy­
stem eingerichtet werden. 

b) Omb"dsman 

In Anlehnung an das dänische Modell ,,0 könnte das EP einen Ombudsman wählen, 

der als von der Kommission unabhängige Person dem EP jährlich über den Vollzug 
des Umweltrechts in der EG zu berichten hätte. Der Ombudsman führt seine Un­
tersuchungen auf eigene Initiative, insbesondere aber auf Anregung von Bürgern und 
Umweltverbänden, durch, wobei er sich der Kapazitäten der EEA und der nationa­

len Umweltinspektorate bedienen kann. Er könnte auch als Wahrer der Eigenrechte 
der Natur auftreten. Seine Besonderheit liegt in der administrativen Unabhängigkeit, 
die auf der demokratischen Legitimarion des EP basiert. Hiermit wäre auf der öko­
logischen KontroUebene das rechtsstaadiche System der »checks and balances« 

(Gerichtshof, Parlament, Kommission und EEA) etabliert. 

c) Ökologischer Senat 

Um grundlegende Entscheidungen, etwa über gesellschaftlich relevante unbekannte 

Großtechnologien (2. B. Georechnik) aus dem Dunkel vOn Bürokratie und Lobby­
ismus zu befreien, gleichzeitig aber auch um vom politischen Alltagsstreit losglöst 
gesellschaftlich tragfähige Konzepte und Strategien zur Lösung von Zukunftspro­
blemen zu entwickeln, könnte ein Ökologischer Senat etabliert werden "'. In ihn 
sollten Vertreter aus Wissenschaft und Technik sowie Vertreter aus Wirtschaft und 
Umweltverbänden je zur Hälfte von Jen nationalen Parlamenten und vom EP ge­
wählt werden. Um ihre Unabhängigkeit von den Parteien und sonstigen Interessen 

zu gewährleisten, dürften sie keine aktiven Abgeordneten oder Vertreter eines Ver­

bandes sein und würden einmalig auf zehn Jahre gewählt. 
Die Aufgabe des Ökologischen Senats bestünde in Entschließungen zur Bewertung 
von Technologiefolgen, einem Vetorecht bei Gesetzesvorhaben, das Rat und EP zu 

einer Neubefassung verpflichtet, sowie der Erstattung von Gutachten - aus eigener 

1}8 Ebenso Wei.ßbuc.:h der europai!ichcn Umwelcvcrbandc (Fn. 119), S. 8. 
lJ9 Vgl. Macrory, Common M.lrkct Lw.' RLovicw, Val. 29 . NO.2, '99Z, S. 347 (J68). 
1'10 Diese Anreglln ~ v('rd:lOkc Ich der d:lIlL5chcn Juristin Dine Juul Jorgensen. EG-KoIllOlissiol1, Brussel; 

vgl. allgemein zum ao Ombudsman o/ , Schomcrus, NuR 1989. S. 171 . 

'41 Teilweise in Anlehnung an den Ökologischen Rat in Art. nb des Verrassungsrncwurfs des Kuratoriums 
fur einen dcmokr:Hisch vcrbßtcn Bund deutscher Lander. Vom Grundgesetz. 7,ur deutschen Ver-fassung, 
199 r. S. 45, 121, und das» Wissenschafuparlament t< bei Bohler, 3. 3.0., S. 101'. 
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Initiative oder auf Antrag des Rates bzw. eines Fünftels der Abgcordnctcn dcs EP-, 
in denen ökologische Konzepte und Strategicn entwickelt werden. Um dieser Auf­
gabe gerecht werden zu können, müßte die Kommission umweltrelevante Vorschläge 

von grundlegender Bedeutung dem Ökologischen Scnat zu Beginn des gemein­
schaftlichen Gesetzgebungsverfahrens zuleiten. Ein Veto des Ökologischen Senats 
müßte eine aufschiebende Wirkung für das gemeinschaftliche Gesetzgcbungsverfah­
ren in den Fällen zur Folge haben, in denen Rat oder Parlament sich über seine 
Einwände hinwegsetzen wollen. Wie ein solcher Ökologischer Senat in das fein aus­
differenzierte Gcsetzgebungsverfahren der EG integriert werden könnte, muß unter 
Bcrücksichtigung des institutionellen Gleichgewichts anhand dcr dargestelltcn 
Grundsätze genau geprüft werden. 

IV Die Aktualität der ökologischen Rechtsgemeinschaft 

Dic Wende zur ökologischen Rechtsordnung unter den Stichworten »Umwelt­
staa!«"" und "ökologischer Rechtsstaat«") stellt sich nicht nur auf der Ebene des 
Nationalstaats, sondern auch für die EU!EG als große Herausforderung dar. Erste 
Ansätze auf EG-Ebene zu einem ökologischen Rechtsstaat sind zwar auszumachen, 
sie sind jedoch mit erheblichen Vollzugsdefiziten konfrontiert. 
In Antwort auf die schleichende Umweltkatastrophe sind zwei einander ausschlie­
ßende Entwicklungen denkbar: Die erste setzt auf den radikalen Umbau der 
Risikogesellschaft und auf eine Reform der Weltwirrschaft im Sinne eines »sustain­
able development«, mit Hilfe einer Rechtsordnung, die auf demokratischer und 
rechtsstaatlicher Grundlage konsequent ökologisch ausgerichtet ist. Die zweite be­
steht in der Gefahr eines Notstandsregimes in der Form einer "Ökodiktatur«: Unter 
autoritärem Freiheitsentzug zwingt ein .. ökologischer Leviathan., den unwissenden 
Gesellschaftsmitgliedern von oben notwendige ökologische Anpassungen auf und 
bedient sich innen- wie außenpolitisch der Mittel der politischen und ökonomischen 
Unterdrückung, einschließlich der Gefahr militärischer Konflikte'''. 
Um eine solche "Ökodiktatur« zu vermeiden und um einen demokratischen und 
sozialverträglichen Umbau der Risikogesellschaft zu ermöglichen, müssen die In­
strumentarien des ökologischen Rechtsstaats jetzt etabliert werden. Schon wcnige 
] ahre später könnte diese Weichenstellung zum ökologischen Rechtsstaat zu spät 
kommen, so daß dann - in Reaktion auf die zu lange vernachlässigte schleichende 
Umweltkatastrophe - der Weg zu einer autoritären Ökodiktatur beschritten wird. 

142 Ladenburger Kolleg "Umwe!tsta;UI<; dazu Kloepfer, DYBl 1994, S. 12; zum Schlußkongrel} vgl. den 
Tagungsbericht von A. Lubbe, ZUR 1994. S. 42. 

143 Tagung 1>Wege zum okologischen Rechtsstaat« des Instituts fur Umwehrecht, Bremen, 6.17.1.1993; 
daz.u Taglln~sbench l von Reiter, ZUR 1993, S. 190. 

144 Vgl. Mullernvt eyer-Abich, Kommt die ÖkoNDiktatur, in Die Zelt, Nt.15 vom 6.4. 199c. 
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